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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Die Motion Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU) mit der Aufforderung an den Bundesrat, das
Übereinkommen des Europarates zur Verhütung des Terrorismus umgehend zu
ratifizieren, wurde von den eidgenössischen Räten im Sommer 2020 stillschweigend
abgeschrieben, nachdem beide Räte auf den Bundesbeschluss über die Genehmigung
und Umsetzung des genannten Übereinkommens eingetreten waren. 1

MOTION
DATUM: 16.06.2020
KARIN FRICK

Rechtshilfe

In der Wintersession 2020 nahm der Ständerat eine Motion seiner Rechtskommission
für modernere grenzüberschreitende Zivilprozesse an. Die RK-SR forderte den
Bundesrat mit dem Vorstoss auf, den Schweizer Vorbehalt zum Haager
Beweiserhebungsübereinkommen (HBewÜ) dahingehend anzupassen, dass der Einsatz
von Video- und Telefonkonferenzen im internationalen Kontext vereinfacht wird. Wie
Kommissionssprecher Andrea Caroni (fdp, AR) im Ratsplenum erläuterte, war die
Kommission bei ihrer Arbeit an der ZPO-Revision auf dieses grenzüberschreitende
Hindernis beim Einsatz moderner Technologie im Zivilprozess gestossen. 2

MOTION
DATUM: 17.12.2020
KARIN FRICK

Privatrecht

Angesichts der Senkung des politischen Mündigkeitsalters auf 18 Jahre erachtet es das
Parlament für sinnvoll, auch das zivilrechtliche Mündigkeitsalter von 20 auf 18 Jahre
herabzusetzen. Der Ständerat überwies ohne Gegenstimme eine vom Nationalrat im
Vorjahr verabschiedete entsprechende Motion. Bereits im Juni gab der Bundesrat
einen Vorentwurf in die Vernehmlassung. Darin wies er auch auf gewisse Gefahren
dieser Neuerung hin. So werden für die 18 und 19jährigen namentlich der Schutz vor
Kreditgeschäften sowie arbeitsrechtliche Sonderbestimmungen für Arbeitnehmer, die
nicht Lehrlinge sind, dahinfallen. 3

MOTION
DATUM: 21.03.1991
HANS HIRTER

Stimm- und Wahlrecht

Der negative Entscheid der Landsgemeinde führte auch zu parlamentarischen
Vorstössen auf Bundesebene. Mit Motionen forderten die Fraktionen der CVP und der
GP sowie die Freisinnige Nabholz (ZH) Verfassungsänderungen, welche die politische
Gleichberechtigung auch für die Kantone zwingend vorschreiben. Der Bundesrat
beantragte anfangs Oktober, die Motionen bloss in Postulatsform zu überweisen, da
nach dem Bundesgerichtsurteil über die erwähnten staatsrechtlichen Beschwerden auf
eine aufwendige Verfassungsänderung eventuell verzichtet werden könne. Falls das
Urteil negativ ausfalle und auch die Landsgemeinde die Einführung des kantonalen
Frauenstimmrechts 1991 nochmals ablehne, werde er unverzüglich die geforderte
Verfassungsrevision einleiten. 4

MOTION
DATUM: 14.12.1990
HANS HIRTER
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Grundrechte

Mit relativ knappem Mehr lehnte der Nationalrat eine von der SP und der GP
unterstützte Motion Weder (ldu, BS) für den Schutz der Grundrechte künftiger
Generationen ab. Das Recht der in Zukunft lebenden Menschen auf ein
menschenwürdiges Leben in einer möglichst unversehrten Umwelt sollte nach Ansicht
des Motionärs in der Verfassung verankert werden. Bundesrat Koller (cvp) hatte sich
dagegen ausgesprochen, einen neuen Rechtsbegriff zu kreieren. Zudem verpflichte der
bestehende Verfassungsartikel über Umweltschutz die Behörden schon heute, die
langfristigen Auswirkungen der Politik auf Mensch und Natur in Rechnung zu stellen. 5

MOTION
DATUM: 26.11.1991
HANS HIRTER

Die Ständekammer trat auf das im Vorjahr vom Nationalrat im Eilverfahren, d.h. ohne
Konsultation des Bundesrates beschlossene Gesetz zur Schaffung einer Ombudsstelle
gegen Rassismus nicht ein. Sie forderte aber den Bundesrat mit einem Postulat (Po.
93.3041) auf, die Einrichtung einer derartigen Stelle zu überprüfen. Der Nationalrat
forderte daraufhin die Schaffung einer Ombudsstelle mit einer Motion, was die kleine
Kammer freilich mit dem Argument ablehnte, dass zuerst die Notwendigkeit und die
Funktion einer derartigen Institution abzuklären seien. 6

MOTION
DATUM: 14.06.1993
HANS HIRTER

Das seit anfang 1995 geltende Antirassismusgesetz führt nach Ansicht eines Teils der
bürgerlichen Nationalräte bei den Gerichten zu Auslegungsschwierigkeiten und
bewirke damit nicht nur Rechtsunsicherheit, sondern bedrohe auch das Recht auf freie
Meinungsäusserung. Eine von 17 Freisinnigen und 23 SVP-Politikern mitunterzeichnete
Motion von Nationalrat Gusset (fp, TG) forderte deshalb eine Teilrevision. Der Vorstoss
verlangt, dass die Bestimmungen namentlich bezüglich «Propagandaaktionen» präziser
gefasst werden und die Vorsätzlichkeit stärker gewichtet wird. Der Bundesrat empfahl,
die im Berichtsjahr noch nicht behandelte Motion abzulehnen. 7

MOTION
DATUM: 17.09.1997
HANS HIRTER

Der Nationalrat überwies eine Motion Baumberger (cvp, ZH) für eine Ratifizierung des
Zusatzprotokolls von 1952 zur Europäischen Menschenrechtskonvention, welches die
Schweiz 1976 unterzeichnet hat. Inhaltlich geht es bei diesem Protokoll um den Schutz
vor willkürlicher Enteignung, um das Recht auf Bildung und um die Durchführung von
geheimen und freien Wahlen. Der Bundesrat erklärte sich mit der Motion
einverstanden, will aber zuerst noch eine Konsultation der interessierten Kreise und
der Kantone durchführen. 8

MOTION
DATUM: 18.12.1998
HANS HIRTER

Der Nationalrat lehnte eine von der SVP und der FP unterstützte Motion Gusset (fp, TG)
für eine Revision des Rassismusartikels im Strafgesetzbuch mit 96 zu 42 Stimmen ab.
Gusset hatte dabei namentlich ein präzisere Fassung von einzelnen Bestimmungen wie
etwa «Propagandaaktionen» verlangt, da sowohl in der Bevölkerung als auch bei den
Gerichten Unklarheit bestehe, welche Äusserungen in welchen Formen nun strafbar
seien und welche nicht. Der Bundesrat teilte zwar die Meinung, dass der
Rassismusartikel Auslegungsprobleme biete, dies sei jedoch bei neuen gesetzlichen
Bestimmungen oft der Fall. Er beantragte, da ihm keine besser geeigneten
Formulierungen bekannt seien, erfolgreich die Ablehnung der Motion. 9

MOTION
DATUM: 03.03.1999
HANS HIRTER

Nach der Zustimmung des Volkes zum UNO-Beitritt vom 3. März verlangte der
Nationalrat mit der Überweisung einer Motion Gysin (sp, BS) (Mo. 02.3093) vom
Bundesrat, dass dieser sich um die Mitgliedschaft der Schweiz in der
Menschenrechtskommission der UNO bemühe, da das Engagement für diese Fragen
einen der Schwerpunkte der schweizerischen UNO-Politik bilden müsse. Der Ständerat
forderte überdies den Bundesrat mit einem Postulat seiner Aussenpolitischen
Kommission (Po. 02.3394) auf, zu prüfen, ob es zur Verstärkung des Engagements der
Schweiz für die Menschenrechte sinnvoll wäre, eine ausserparlamentarische
Kommission für Menschenrechte zu bilden. Daraufhin zog Eugen David (cvp, SG) seine
parlamentarische Initiative (01.463) für die Bildung einer derartigen
Expertenkommission zurück. 10

MOTION
DATUM: 03.10.2002
HANS HIRTER
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Die 2003 von der Schweiz eingereichte Kandidatur für die Mitgliedschaft in der UNO-
Menschenrechtskommission fand auch im Ständerat Unterstützung. Er sprach sich für
eine vom Nationalrat 2002 gutgeheissene Motion Gysin (sp, BS) aus, welche diesen
Schritt verlangte. Er überwies diese allerdings bloss in Postulatsform, weil das
Motionsbegehren mit der Einreichung der Kandidatur bereits erfüllt war. 11

MOTION
DATUM: 18.03.2004
HANS HIRTER

Ein Urteil des Bundesgerichts zum Antirassismusgesetz gab erneut zu politischen
Diskussionen über die Auslegung dieses Gesetzes Anlass. Das Gericht hatte
entschieden, dass auch rassistische oder antisemitische Äusserungen strafbar sind, die
in einer geschlossenen, nur eingeladenen Gästen zugänglichen Veranstaltung gemacht
werden. Rechtsextreme Gruppen (insbesondere sogenannte Skinheads) hatten in
letzter Zeit ihre Propagandaveranstaltungen und Konzerte oft in derartiger Form
abgehalten. Zulässig sind laut Bundesgericht rassistische oder antisemitische Sprüche
nur im privaten Kreis unter Verwandten und Bekannten. Die SVP kritisierte dieses Urteil
als nicht akzeptable Verschärfung der Gesetzesauslegung, da damit auch am
Stammtisch im Restaurant gemachte Äusserungen strafbar würden, was der
Gesetzgeber ausdrücklich nicht gewollt habe. Sie kündigte einen parlamentarischen
Vorstoss für die Streichung des Antirassismusgesetzes an, den die Fraktion dann
allerdings erst Anfang 2005 einreichte. 12

MOTION
DATUM: 08.10.2004
HANS HIRTER

Das Bundesgerichtsurteil zur Auslegung des Antirassismusgesetzes, das im Vorjahr zu
heftigen Diskussionen Anlass gegeben hatte, beschäftigte das Parlament auch im
Berichtsjahr. Die von der SVP-Fraktion und von Nationalrat Hess (sd, BE) eingereichten
Motionen für die Streichung des Antirassismusgesetzes wurden zwar noch nicht
behandelt. Der Ständerat befasste sich aber mit einer weniger weit gehenden Motion
Germann (svp, SH), welche verlangte, dass rassistische Äusserungen nur dann strafbar
sein sollen, wenn sie den öffentlichen Frieden ernsthaft gefährden. Auf Antrag der
Regierung lehnte der Ständerat diese Lockerung des Gesetzes ab. Der Bundesrat
erklärte, dass er das Bundesgerichtsurteil so interpretiere, dass Diskussionen am
Stammtisch nicht unter den Strafartikel fallen, solange sich die Beteiligten gut kennen
und ihre Voten nicht mühelos auch von Dritten wahrgenommen werden können. 13

MOTION
DATUM: 17.03.2005
HANS HIRTER

Im Bestreben, griffigere rechtliche Mittel zur Bekämpfung von Rassismus und
Gewaltpropaganda zu schaffen, nahm die Rechtskommission des Nationalrats das
Anliegen einer Petition der Jugendsession 2003 auf und reichte eine Motion ein für ein
Verbot der öffentlichen Verwendung von Symbolen, welche für extremistische,
gewalttätige oder rassistische Bewegungen stehen (z.B. Hakenkreuz). Im Einverständnis
mit dem Bundesrat hiess der Nationalrat diese Motion gut. Bundesrat Blocher
erläuterte in diesem Zusammenhang, dass er ein derartiges Verbot nicht wie
ursprünglich geplant zusammen mit den Strafnormen zur Bekämpfung des
Hooliganismus bei Sportveranstaltungen und der Propaganda für Gewalt vorlegen
werde. Letztere seien wegen der in der Schweiz stattfindenden
Fussballeuropameisterschaft 2008 vordringlich. Der Ständerat akzeptierte die Motion
und die Petition in der Folge ebenfalls. 14

MOTION
DATUM: 15.06.2005
HANS HIRTER

Einmal mehr sprach sich das Parlament gegen die Revision der Anti-Rassismus-Norm
im Strafgesetz aus. Die von Hess (sd, BE) im Jahr 2004 eingereichte Motion für eine
ersatzlose Streichung fand im Nationalrat keine Gnade. Er schrieb sie wegen Ablauf der
Behandlungsfrist diskussionslos ab. Der Bundesrat hatte zuvor ihre Ablehnung
beantragt. 15

MOTION
DATUM: 06.10.2006
HANS HIRTER

Der Nationalrat lehnte in der Frühjahrssession eine Motion der SVP für die Abschaffung
der Eidgenössischen Kommission gegen den Rassismus mit 112 zu 62 Stimmen ab.
Neben der fast geschlossenen SVP (4 Gegenstimmen), sprachen sich auch 8 Vertreter
der CVP und 7 der FDP für die SVP-Motion aus. Eine anschliessend eingereichte Motion
Dunant (svp, BS) (Mo. 07.3032) für die Reduktion des Bundesbeitrags an die
Rassismuskommission von rund 180 000 Fr. auf 1 Fr. wurde im Rat bekämpft und
deshalb noch nicht behandelt. 16

MOTION
DATUM: 19.03.2007
HANS HIRTER
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Eine Motion Gadient (bdp, GR) forderte den Bundesrat auf, das Internationale
Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen, welches
2006 von der UNO-Generalversammlung verabschiedet wurde, zu ratifizieren. In seiner
Stellungnahme im Jahr 2009 teilte der Bundesrat mit, dass er das Anliegen der Motion
teile und die möglichen bundes- und kantonsrechtlichen Auswirkungen des
Übereinkommens prüfe. Eine Umsetzung des Übereinkommens hätte sowohl
Änderungen des Bundes- wie auch des Kantonsrechts zur Folge und wäre mit
Mehrkosten verbunden. Nachdem die Diskussion im Nationalrat zuerst verschoben
wurde, nahm die grosse Kammer die Motion 2009 mit 131 zu 42 Stimmen an, wobei die
SVP geschlossen dagegen votierte. Im Dezember 2010 beschloss der Bundesrat das
Übereinkommen zu unterzeichnen, was am 19. Januar 2011 geschah. Das EDA arbeitete
dann an einem Vorentwurf für den Bundesbeschluss für die Genehmigung des
Übereinkommens, welcher in die Vernehmlassung gegeben werden sollte. Der Ständerat
folgte in der Frühjahrsession 2011 dem Antrag seiner Rechtskommission und überwies
die Motion. 17

MOTION
DATUM: 02.03.2011
NADJA ACKERMANN

Das Vermummungsverbot wird auch 2012 auf der politischen Agenda bleiben. So
reichte der Nationalrat Fehr (svp, ZH) eine Motion ein, die den Bundesrat beauftragt,
dem Parlament eine Vorlage für ein nationales Vermummungsverbot zu unterbreiten.
Widersacher gegen das Verbot sollen mit Gefängnis bestraft werden. Auslöser dieser
Motion war ein Angriff auf Fehr selbst, der im Januar 2011 auf dem Weg zu einer
Versammlung der SVP Zürich am Albisgüetli von einem Demonstranten attackiert
worden war. 18

MOTION
DATUM: 03.03.2011
NADJA ACKERMANN

Eine Motion der aussenpolitischen Kommission des Nationalrats forderte die
Umsetzung der von der parlamentarischen Versammlung des Europarates
verabschiedeten Resolution 1782. Die Resolution wurde im Zusammenhang mit
mutmasslichen Menschenrechtsverletzungen und illegalem Handel mit menschlichen
Organen in Kosovo 2011 verabschiedet. Die Motion wurde im Nationalrat in der
Frühjahrs- und im Ständerat in der Herbstsession angenommen. 19

MOTION
DATUM: 15.09.2011
NADJA ACKERMANN

Der Nationalrat nahm mit 101 zu 77 Stimmen die 2010 eingereichte Motion „Runter mit
den Masken“ des Nationalrats Freysinger (svp, VS) an. Die Motion forderte, dass
vermummte Personen sich nicht mehr an Behörden wenden, den öffentlichen Verkehr
benutzen und an Veranstaltungen auf öffentlichem Grund teilnehmen dürfen, wobei
von letztgenanntem Punkt Ausnahmen gemacht werden können, z.B. anlässlich der
Fasnacht. Dem Motionär zufolge liege der Fokus des Begehrens nicht auf Muslimen,
sondern auf Randalierern. 20

MOTION
DATUM: 28.09.2011
NADJA ACKERMANN

Eine von der staatspolitischen Kommission des Nationalrats eingereichte Motion
verlangte einen Rechtsschutz gegen unmittelbar auf die Bundesverfassung gestützte
Verordnungen und Verfügungen des Bundesrates und entsprechende Verordnungen
und einfache Bundesbeschlüsse der Bundesversammlung. Zurzeit besteht keine
gesetzliche Grundlage um solche Erlasse, die schwerwiegende Eingriffe in die
Grundrechte darstellen können, direkt gerichtlich anzufechten. Dieser Rechtsschutz
werde aber sowohl von der Bundesverfassung (Art. 29a) selbst, wie auch von der EMRK
(Art. 6 und Art. 13) gefordert, argumentierte die Kommission. Während sich der
Bundesrat negativ zur Motion äusserte, wurde sie im Nationalrat mit 90 zu 52 Stimmen
angenommen, wobei die SVP- und die BDP-Fraktion geschlossen und die Grünliberalen
mit einer Ausnahme dagegen votierten. 21

MOTION
DATUM: 15.12.2011
NADJA ACKERMANN

Der Ständerat sprach sich in der Frühjahrssession gegen einen Rechtsschutz in
ausserordentlichen Lagen aus und lehnte eine entsprechende Motion der
Staatspolitischen Kommission des Nationalrates entgegen seiner Kommissionsmehrheit
mit 19 zu 12 Stimmen ab. Er folgte damit der Ansicht des Bundesrates, nach welcher in
diesem Bereich kein Handlungsbedarf besteht. 22

MOTION
DATUM: 29.02.2012
NADJA ACKERMANN
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Die von Nationalrat Freysinger (svp, VS) eingereichte Motion „Runter mit den Masken“,
welche durch einen zusätzlichen Artikel im Bundesgesetz über Massnahmen zur
Wahrung der inneren Sicherheit (BWIS) ein Vermummungsverbot für den Kontakt mit
Behörden und für die Benutzung des öffentlichen Verkehrs fordert und im Vorjahr vom
Nationalrat angenommen wurde, wurde vom Ständerat in der Frühjahrssession 2012
abgelehnt. Der Zweitrat folgte damit dem Antrag des Bundesrates. 23

MOTION
DATUM: 05.03.2012
NADJA ACKERMANN

Beide Kammern überwiesen 2012 die Motion von Nationalrat Sommaruga (sp, GE),
welche den Bundesrat auffordert, die Ausarbeitung eines neuen völkerrechtlichen
Instrumentes durch den UNO-Menschenrechtrat betreffend den besseren Schutz von
in der Landwirtschaft tätigen Menschen zu unterstützen. 24

MOTION
DATUM: 26.11.2012
NADJA ACKERMANN

Einen anderen Verlauf nahm die Behandlung der Motion Fehr (svp, ZH). Die im
Anschluss an einen tätlichen Übergriff auf den Motionär im Januar 2011 eingereichte
Motion fordert ein nationales Vermummungsverbot. Da die Motion von 134
Nationalräten mitunterzeichnet worden war, überrascht deren Annahme in der grossen
Kammer in der Wintersession nicht. Gegen die Motion sprachen sich die Fraktionen der
Grünen, der Grünliberalen sowie eine Mehrheit der SP-Fraktion aus. 25

MOTION
DATUM: 13.12.2012
NADJA ACKERMANN

Der Ständerat wollte kein nationales Vermummungsverbot. Mit 27 zu 3 Stimmen sprach
er sich klar gegen eine entsprechende Motion Fehr (svp, ZH; Mo. 11.3043) aus. Ein
generelles Vermummungsverbot würde einen Eingriff in die Polizeihoheit der Kantone
darstellen und daher eine Verfassungsänderung voraussetzen. Mit demselben Argument
lehnte die kleine Kammer auch eine Motion Föhn (svp, SZ; Mo. 13.3520) ab, welche
Vermummungen bei Demonstrationen und Kundgebungen künftig zwingend als
Straftatbestand ahnden wollte. Der Motionär begründete seinen Vorstoss damit, dass
die kantonalen Verbote nicht mit gebotener Härte durchgesetzt würden und daher ein
nationales Vermummungsverbot in das Strafgesetzbuch aufgenommen werden
müsse. 26

MOTION
DATUM: 02.12.2013
NADJA ACKERMANN

Mit einer Motion Schmid-Federer (cvp, ZH) möchte der Nationalrat den Bundesrat
beauftragen, eine nationale Strategie gegen Cyberbullying und Cybermobbing
auszuarbeiten. Die Strategie sollte mindestens eine national koordinierte Bekämpfung,
eine zentrale Anlaufstelle für Opfer und Eltern sowie eine breit angelegte nationale
Aufklärungskampagne umfassen. Der Bundesrat sah jedoch aufgrund der 2010
lancierten Programme „Jugend und Gewalt“ und „Jugend und Medien“ keinen
Handlungsbedarf. Der Ständerat äusserte sich im Berichtsjahr noch nicht zum
Anliegen. 27

MOTION
DATUM: 05.03.2014
NADJA ACKERMANN

Eine Motion Schmid-Federer (cvp, ZH) zur Ausarbeitung einer nationalen Strategie
gegen Cyberbullying und Cybermobbing wurde von der kleinen Kammer in der
Herbstsession 2015 abgelehnt. Im Vorjahr war der Vorstoss im Nationalrat überwiegend
auf Unterstützung gestossen. Der Ständerat folgte mit dem Entscheid den Anträgen des
Bundesrates und seiner Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur. Vor dem
Hintergrund der erfolgreichen Förder- und Präventionsmassnahmen im Rahmen der
beiden nationalen Programme «Jugend und Medien» sowie «Jugend und Gewalt» sei
der Nutzen der geforderten nationalen Strategie grundsätzlich in Frage zu stellen. Ein
weiterer Kritikpunkt war die angezweifelte Effektivität der zentralen Anlaufstelle; die
Zuständigkeit wurde hier primär bei den Kantonen gesehen. 28

MOTION
DATUM: 08.09.2015
KARIN FRICK

Mit der Überweisung einer Motion Lustenberger (cvp, LU) beauftragten die
eidgenössischen Räte im Dezember 2015 den Bundesrat, sich auf allen relevanten
Ebenen, insbesondere beim Europarat, vermehrt für die Einhaltung und Durchsetzung
des Subsidiaritätsprinzips und die stärkere Berücksichtigung der nationalen
Rechtsordnungen am EGMR einzusetzen. Sowohl im Nationalrat als auch im Ständerat
wurde der Vorstoss ohne Gegenstimme angenommen. 29

MOTION
DATUM: 15.12.2015
KARIN FRICK
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Mittels Motion forderte Nationalrat Daniel Fässler (cvp, AI), wieder eine
Bewilligungspflicht für ausländische Redner an politischen Veranstaltungen
einzuführen. Eine solche Bestimmung hatte es in der Schweiz schon einmal gegeben,
bis sie 1998 aufgehoben worden war, weil sie als überholt und verfassungswidrig
angesehen worden war. Der Motionär war der Ansicht, seit 1998 verfüge die Schweiz
über kein taugliches Mittel mehr, Auftritte von ausländischen Politikerinnen und
Politikern in der Schweiz zu unterbinden. Beispielhaft habe  dies ein geplanter,
umstrittener Auftritt des türkischen Aussenministers 2017 in Zürich gezeigt, den die
zuständigen Zürcher Behörden nur unter Berufung auf den Brandschutz hätten
verhindern können. So etwas sei «eines Staatswesens unwürdig», die aufgehobenen
Regeln hätten sich zuvor jahrzehntelang bewährt und «die Ruhe in unserem Land»
garantiert, so Fässler. Der Bundesrat stellte sich indes auf den Standpunkt, die lokalen
Behörden hätten grundsätzlich die Möglichkeit, politische Veranstaltungen nicht oder
nur unter Auflagen zu bewilligen. Darüber hinaus könne das Fedpol gestützt auf das
Ausländergesetz ein Einreiseverbot gegen ausländische Personen erlassen, wenn diese
die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz gefährdeten. Gestützt auf das NDG
könne der Bundesrat einer ausländischen Person zudem via Tätigkeitsverbot
untersagen, an einer politischen Veranstaltung in der Schweiz aufzutreten, wenn der
Auftritt dazu diene, terroristische oder gewaltextremistische Aktivitäten zu
propagieren. Die Bewilligungspflicht stelle also einen unverhältnismässigen Eingriff in
die Meinungsäusserungsfreiheit dar. Die knappe Mehrheit der Nationalrätinnen und
Nationalräte sah dies jedoch anders und stimmte der Motion im Herbst 2018 mit 90 zu
85 Stimmen bei 3 Enthaltungen zu. 30

MOTION
DATUM: 19.09.2018
KARIN FRICK

Mit 27 zu 13 Stimmen bei einer Enthaltung lehnte der Ständerat im Frühjahr 2019 die
Motion Fässler (cvp, AI) für die Wiedereinführung einer Bewilligungspflicht für
ausländische Redner an politischen Veranstaltungen ab. Nach einer lebhaften Debatte
zeigte sich offenbar die Ratsmehrheit von den Argumenten des Bundesrates und der
Mehrheit der SPK-SR, die beide die Ablehnung der Motion beantragt hatten, überzeugt:
Die Verhältnismässigkeit einer solchen Massnahme in Bezug auf die
Meinungsäusserungsfreiheit sei äusserst zweifelhaft, durch digitale Medien könne das
Verbot leicht umgangen werden und die Schweizer Behörden verfügten über andere,
wirksame Instrumente, um eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit durch
ausländische politische Rednerinnen und Redner zu verhindern. Bundesrätin Karin
Keller-Sutter erachtete in ihren Ausführungen die Wiedereinführung der
Bewilligungspflicht «in einem liberalen Rechtsstaat [...] und in einer Gesellschaft wie
der Schweiz, die [...] von sich aus [...] fähig ist, radikalen oder extremistischen
Tendenzen zu widerstehen» als unnötig und problematisch, da der Weg zur
Gesinnungsprüfung dann nicht mehr weit sei. 31

MOTION
DATUM: 19.03.2019
KARIN FRICK

Mit 100 zu 90 Stimmen bei einer Enthaltung nahm der Nationalrat in der
Frühjahrssession 2020 eine Motion Quadranti (bdp, ZH) an, mit der die BDP-
Nationalrätin den Bundesrat aufforderte, die Vorlage zur Schaffung der nationalen
Menschenrechtsinstitution (NMRI) rasch dem Parlament zu unterbreiten sowie eine
Übergangslösung unter Beibehaltung des Status quo mit dem Schweizerischen
Kompetenzzentrum für Menschenrechte (SKMR) sicherzustellen, bis die neue Institution
ihre Arbeit aufnehmen wird. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Bundesrat die
entsprechende Botschaft bereits zuhanden des Parlaments verabschiedet, weshalb die
Annahme der Motion nunmehr symbolischen Charakter hatte. Quadranti hatte den
Vorstoss nach längerem Stillstand des Projekts bereits im Sommer 2019 eingereicht,
worauf er aber von SVP-Nationalrat Gregor Rutz (svp, ZH) bekämpft und die Diskussion
vorerst verschoben worden war. Nach dem Ausscheiden Quadrantis aus dem Rat am
Ende der Legislaturperiode war die Motion von ihrem Parteikollegen Martin Landolt
(bdp, GL) übernommen und im Frühjahr 2020 erneut dem Nationalrat vorgelegt
worden. Bekämpfer Gregor Rutz äusserte Zweifel am Nutzen einer solchen Institution
für die Schweiz, die seiner Ansicht nach «dasjenige Land auf diesem Planeten [sei], das
die Menschenrechte am besten schütz[e]», weil nämlich das Stimmvolk über deren
Einhaltung wache. Anstatt einer neuen Institution schlug er vor, die Stimmbevölkerung
als Menschenrechtsinstitution akkreditieren zu lassen, was vom zuständigen Bundesrat
Ignazio Cassis als «interessante[r] Ansatz» zur Kenntnis genommen wurde. Es gebe
durchaus «Raum für gute Impulse» und er freue sich auf die materielle Beratung des
Geschäfts zur Schaffung der NMRI, schloss der Aussenminister. 32

MOTION
DATUM: 12.03.2020
KARIN FRICK
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Der Bund müsse den Kantonen umgehend die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen,
damit diese im Rahmen des Nationalen Aktionsplans gegen Menschenhandel 2017–2020
die benötigten Ressourcen für einen effektiven Kampf gegen den Menschenhandel
aufbauen können, so die Forderung einer Motion Streiff-Feller (evp, BE), die in der
Wintersession 2020 vom Nationalrat angenommen wurde. Der NAP sehe unter anderem
eine verstärkte Strafverfolgung vor, damit die Abschreckung glaubwürdig werde und
sich die Ausbeutung von Menschen nicht mehr lohne. Diese Strafverfolgung sei jedoch
komplex und ressourcenintensiv, weshalb sie gerade Kantone mit einem kleinen
Polizeikorps nicht ohne Unterstützung des Bundes effektiv betreiben könnten,
begründete die Motionärin ihren Vorstoss. Der Bundesrat hatte die Ablehnung der
Motion beantragt, weil die Kantone bereits die Möglichkeit hätten, den Bund um
personelle, materielle, fachliche oder technische Unterstützung für die Strafverfolgung
in Menschenhandelsfällen zu ersuchen, unterlag damit im Nationalrat jedoch mit 108 zu
76 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Damit geht die Motion an den Ständerat. 33

MOTION
DATUM: 09.12.2020
KARIN FRICK

Innere Sicherheit

Die Schweiz soll keinen Terrorismus exportieren. Darin waren sich die Motionärin Ida
Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU) und der Bundesrat einig. Ob die Verankerung einer
Ausreisesperre für potenzielle Dschihad-Touristen im BWIS – wie in der Motion
verlangt – jedoch der richtige Weg ist, darüber schieden sich die Geister. In der
Debatte im Nationalrat wies Bundesrätin Simonetta Sommaruga auf die Gefahren hin,
die eine Ausreisesperre ohne flankierende Massnahmen mit sich bringe: Man müsse
wissen, was mit einer an der Ausreise gehinderten Person in der Schweiz geschehen
soll, um nicht zu riskieren, dass diese Person hier eine schwere Straftat verübt. Der
Bundesrat sei ausserdem daran, eine Vernehmlassungsvorlage auszuarbeiten. Dennoch
unterstützte die grosse Kammer den Vorstoss im September 2016 mit deutlicher
Mehrheit. 34

MOTION
DATUM: 14.09.2016
KARIN FRICK

Im Ständerat wurde die Motion Glanzmann-Hunkeler mit der Forderung, eine
Ausreisesperre für potenzielle Dschihad-Touristen im BWIS zu verankern, im
Dezember 2016 stillschweigend abgelehnt. Die vorberatende Kommission hatte
ebenfalls einstimmig die Ablehnung beantragt und dabei vier Gründe ins Feld geführt:
Eine Ausreisesperre allein könne erstens nicht die Lösung des Problems sein und
zweitens müsste der Vollzug einer solchen Sperre zuerst mit den Kantonen abgeklärt
werden. Drittens sei die Ausreisesperre ein Grundrechtseingriff und das Recht auf
Ausreise im UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte völkerrechtlich
geschützt, was klare prozessuale Regeln, Beschwerdemöglichkeiten und die Wahrung
des Verhältnismässigkeitsprinzips unabdingbar macht. Viertens sei die Verankerung im
BWIS nicht zielführend, da dieses mit dem Inkrafttreten des neuen
Nachrichtendienstgesetzes bald grossteils ausser Kraft gesetzt werde. Bundesrätin
Sommaruga versicherte noch einmal, man arbeite an einer Lösung und setze dabei vor
allem auf eine Meldepflicht und eine Reisedokumentensperre sowie
Deradikalisierungsprogramme. 35

MOTION
DATUM: 14.12.2016
KARIN FRICK

Im BWIS soll eine Bestimmung eingefügt werden, die den Erlass von Ausreisesperren für
potenzielle Gewaltextremisten ermöglicht. Ähnlich wie Hooligans (Art. 24c BWIS) sollen
damit auch Personen aus politisch extremistischen Kreisen daran gehindert werden
können, sich an gewalttätigen Ausschreitungen im Ausland zu beteiligen, so die
Forderung einer Motion Rieder (cvp, VS). Der Bundesrat unterstützte das Anliegen im
Grundsatz, betonte in seiner Stellungnahme jedoch, dass eine Ausreisesperre einen
schweren Grundrechtseingriff darstelle und daher nur erlassen werden dürfe, wenn
kein milderes Mittel zielführend sei bzw. wenn die innere oder äussere Sicherheit der
Schweiz bedroht sei. In diesem Sinne sei das EJPD bereits daran, ein Ausreiseverbot für
terroristische Gefährder auszuarbeiten, womit dem Anliegen der Motion in
verhältnismässiger Weise Rechnung getragen werde. Aus diesem Grund beantragte er
deren Ablehnung. Die Mehrheit im Ständerat liess sich von den rechtsstaatlichen
Bedenken der Regierung jedoch nicht überzeugen und stimmte der Motion in der
Wintersession 2017 mit 29 zu 11 Stimmen bei 2 Enthaltungen zu. 36

MOTION
DATUM: 13.12.2017
KARIN FRICK
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Mit 120 zu 59 Stimmen bei 2 Enthaltungen nahm in der Sommersession 2018 auch der
Nationalrat die Motion Rieder (cvp, VS) an, mit welcher der Motionär forderte, dass
zukünftig Ausreisesperren für potenzielle Gewaltextremisten erlassen werden können.
Der Rat folgte damit dem Antrag seiner Kommissionsmehrheit, welche argumentierte,
dass sich eine solche Regelung für Hooligans (Art. 24c BWIS) bewährt habe und keine
grossen Unterschiede zwischen Hooligans und politisch motivierten, potenziell
gewalttätigen Personen bestünden. Eine Minderheit hatte vergeblich auf die aus ihrer
Sicht unverhältnismässige Grundrechtsverletzung hingewiesen. 37

MOTION
DATUM: 12.06.2018
KARIN FRICK

Das in Art. 3 EMRK formulierte und auch in Art. 25 Abs. 3 BV verankerte
Rückschiebeverbot verbietet es absolut, eine Person in einen Staat auszuschaffen, in
dem ihr Folter oder eine andere Art grausamer oder unmenschlicher Behandlung oder
Bestrafung droht. CVP-Nationalrat Fabio Regazzi (cvp, TI) forderte mit seiner Motion
«Ausweisung von Terroristinnen und Terroristen in ihre Herkunftsländer, unabhängig
davon, ob sie als sicher gelten oder nicht», die innere Sicherheit der Schweiz solle im
Falle von Flüchtlingen, die mit terroristischen Aktivitäten in Verbindung gebracht
werden und damit eine Gefahr für die Sicherheit der Schweiz darstellen, Vorrang
haben. Erreichen wollte er dies durch die vorrangige Anwendung von Art. 33 Abs. 2 des
internationalen Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, demzufolge sich
ein Flüchtling nicht auf das Ausweisungsverbot berufen könne, «wenn erhebliche
Gründe dafür vorliegen, dass er als eine Gefahr für die Sicherheit des
Aufenthaltsstaates angesehen werden muss oder wenn er eine Bedrohung für die
Gemeinschaft dieses Landes bedeutet, weil er wegen eines besonders schweren
Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist.» Das
Ausweisungsverbot an der vom Motionär genannten Stelle in der Flüchtlingskonvention
ist jedoch weiter gefasst ist als das Non-Refoulement-Prinzip des zwingenden
Völkerrechts und verbietet eine Rückschiebung nicht nur bei drohender Folter oder
Todesstrafe, sondern auch bei Gefährdung des Lebens oder der Freiheit des Flüchtlings
«wegen seiner Rasse, Religion, Staatszugehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer
bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen» (Art. 33 Abs. 1 FK).
Ergo kann das Ausweisungsverbot der Flüchtlingskonvention bei Gefährdung der
öffentlichen Sicherheit eingeschränkt werden; für das Rückschiebeverbot des
zwingenden Völkerrechts gilt dies jedoch nicht, das Non-Refoulement-Prinzip gilt
absolut.
Obwohl Justizministerin Simonetta Sommaruga vor dem Nationalratsplenum klarstellte,
dass es erstens nicht nur ausländische Dschihadisten gebe und zweitens die Schweiz
bereits heute Rückführungen in «unsichere Staaten» vornehme, da die Unsicherheit in
einem Land kein Hinderungsgrund für eine Rückführung sei, sondern nur eine
Verletzung des Rückschiebeverbots im individuellen Fall, nahm der Nationalrat die
Motion im Herbst 2018 mit 102 zu 73 Stimmen bei 3 Enthaltungen an. Auch die
Begründung, der Bundesrat habe hier gar keinen Handlungsspielraum – man könne das
zwingende Rückschiebeverbot nicht einfach ignorieren, weil man der
Flüchtlingskonvention Vorrang vor der Bundesverfassung gewähre – sowie die
Versicherung, man sei auch vonseiten des Bundesrats durchaus um Massnahmen zur
Terrorismusbekämpfung bemüht – so zeige dies beispielsweise die in der
Vernehmlassung gut angekommene Ausweitung des präventiv-polizeilichen
Instrumentariums –, stiess mehrheitlich auf taube Ohren. Während die SVP-Fraktion
geschlossen für den Vorstoss votierte, stimmten die Grüne, die SP- und die GLP-
Fraktion geschlossen dagegen. Die bürgerlichen Parteien zeigten sich gespalten, wobei
sich die Fraktionen der FDP und der CVP mehrheitlich dafür und jene der BDP
mehrheitlich dagegen aussprachen. 38

MOTION
DATUM: 19.09.2018
KARIN FRICK

Anders als zuvor der Nationalrat war die SPK-SR mehrheitlich (6 zu 4 Stimmen, 2
Enthaltungen) der Ansicht, das Non-Refoulement-Prinzip sei ein fester Bestandteil der
Bundesverfassung und schütze selbst verurteilte Terroristinnen und Terroristen zu
Recht vor der Ausschaffung in ein Land, wo ihnen Folter oder die Todesstrafe droht.
Demzufolge beantragte sie die Motion Regazzi (cvp, TI), die die Ausweisung von
Dschihadistinnen und Dschihadisten in Folterstaaten ermöglichen sollte, ohne
Gegenantrag zur Ablehnung. Dem Ständeratsplenum wurde in der Frühjahrssession
2019 dann jedoch ein Einzelantrag Minder (parteilos, SH) auf Annahme der Motion
vorgelegt. Der parteilose Antragsteller argumentierte, das zwingende Völkerrecht greife
hier nicht, sei gar «für jeden Rechtsstaat absurd und total unbefriedigend», denn
«diese Nichtrückkehrer, diese Dschihadisten, diese Gefährder» kosteten den Staat
«Millionen von Franken» und verursachten «in den Kantonen, beim Bund und in der

MOTION
DATUM: 19.03.2019
KARIN FRICK
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Bevölkerung Frust und Unverständnis». Nicht zuletzt nahm er damit Bezug auf die fünf
wegen Terrorismus verurteilten Iraker der «Schaffhauser IS-Zelle», die nach verbüsster
Strafe nicht in den Irak ausgeschafft werden können, da ihnen dort mutmasslich Folter
droht. FDP-Ständerat Andrea Caroni (AR) entgegnete mit einem Plädoyer für den
Rechtsstaat, in dem er seine Ratskolleginnen und -kollegen dazu aufrief, sich nicht für
Folter herzugeben und nicht das «innere Heiligtum» des Rechtsstaats preiszugeben.
Die Schweiz solle ihre «höchsten Werte [...] nicht im blinden Eifer gegen die blinden
Eiferer zerstören, damit wir nicht eines Tages werden wie sie». Überdies sei der Fokus
der Motion auf Dschihadistinnen und Dschihadisten – «das Feindbild du jour» –
unverständlich, denn Massenmord und Terrorismus seien nicht an eine Religion
gebunden. Gegen den Vorstoss argumentierte ebenso Justizministerin Karin Keller-
Sutter: Das menschenrechtliche Rückschiebungsverbot könne als Teil des zwingenden
Völkerrechts nicht einfach umgangen werden. Zusätzlich wies sie auf die laufenden
Arbeiten zum Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von
Terrorismus hin und erläuterte, es sei nicht ganz einfach, geforderte Massnahmen wie
beispielsweise die geschützte Unterbringung von Gefährderinnen und Gefährdern
grundrechtskonform umzusetzen. Doch damit biss sie – wie im Nationalrat schon ihre
Vorgängerin – letztlich auf Granit. Mit 22 zu 18 Stimmen bei einer Enthaltung nahm die
kleine Kammer die Motion an. Auch wenn man das zwingende Völkerrecht nicht
brechen könne, so müsse doch etwas getan werden, war in etwa der Grundtenor des
Entscheids.
Das für eine Motion ungewöhnlich grosse Medienecho widerspiegelte ebenfalls die
Umstrittenheit des Entscheids. Angesichts der Kritik, die Motion stelle den Rechtsstaat
infrage, verteidigten die Befürworter – allen voran Motionär Fabio Regazzi – ihren
Standpunkt, verurteilte Terroristen müssten sich nicht auf die Menschenrechte berufen
können und «man müsse die Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen» (NZZ).
Demgegenüber sprach Gegner und FDP-Nationalrat Kurt Fluri (SO) gegenüber der NZZ
von «Hysterie» und «Populismus». Die Menschenrechtsorganisation Amnesty
International Schweiz bezeichnete den Gesetzgebungsauftrag als «inakzeptabel». Als
Element des zwingenden Völkerrechts könne das Non-Refoulement-Prinzip in einem
Rechtsstaat keinesfalls, auch nicht unter dem Deckmantel der inneren Sicherheit,
derogiert werden. Wie der Bundesrat den verbindlichen Auftrag umsetzen will, war
zunächst noch unklar; gemäss NZZ wolle das Justizdepartement «die Sache nun
genauer analysieren». 39

Kriminalität

Im Gegensatz zum Nationalrat sprach sich der Ständerat gegen DNA-Tests bei
kriminellen Asylbewerbern aus. Er lehnte eine dahingehende Motion Darbellay (cvp, VS)
mit den Argumenten ab, dass solche Tests nur bei konkretem Tatverdacht
vorgenommen werden dürften und die Rechtsgleichheit der Asylbewerber gewahrt
werden müsse. Die Motion war im Kontext der erhöhten Anzahl Kriminalfälle von
Asylsuchenden aus den vom arabischen Frühling betroffenen Maghrebstaaaten
eingereicht worden. 40

MOTION
DATUM: 19.03.2014
NADJA ACKERMANN

Mit 86 zu 68 Stimmen bei 21 Enthaltungen überwies der Nationalrat in der
Sommersession 2019 eine Motion Regazzi (cvp, TI) an den Ständerat, wonach der
Bundesrat die gesetzliche Grundlage schaffen soll, um wegen Pädophilie verurteilten
Schweizerinnen und Schweizern den Pass zu entziehen. Solche Personen nutzten
oftmals Auslandsreisen, um ihre Neigung weiterhin auszuleben, und profitierten dort
von den «günstigen Bedingungen» wie Armut, Korruption und Toleranz seitens der
Behörden, begründete der Motionär sein Anliegen. Der Schweiz obliege eine
«moralische Verpflichtung», hier etwas dagegen zu tun. Der Bundesrat hatte den
Vorstoss zur Ablehnung empfohlen, da rückfallgefährdete, verurteilte Pädophile
ohnehin durch Freiheitsstrafe, stationäre Massnahme oder Verwahrung nicht mehr frei
reisen könnten. Das geltende Recht erlaube es überdies schon heute, gegen eine
beschuldigte Person während des Strafverfahrens ein Reiseverbot oder einen
Ausweisentzug zu verhängen. 41

MOTION
DATUM: 13.06.2019
KARIN FRICK
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Entgegen dem Nationalrat lehnte der Ständerat im Frühjahr 2020 die Motion Regazzi
(cvp, TI) ab, mit der eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden sollte, um wegen
Pädophilie verurteilten Schweizerinnen und Schweizern den Pass zu entziehen und sie
so an Auslandsreisen zu hindern. Die kleine Kammer folgte stillschweigend ihrer
staatspolitischen Kommission, die keinen Handlungsbedarf sah. Im Ausland begangene
pädosexuelle Straftaten seien nach schweizerischem Recht ohnehin strafbar und sich
in einem Strafverfahren befindliche oder aus einer Freiheitsstrafe entlassene Pädophile
könnten von den Justizbehörden bereits nach geltendem Recht mit einem
Ausreiseverbot belegt werden, so die Begründung der Kommission. 42

MOTION
DATUM: 04.03.2020
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Unter Soft Law werden unverbindliche Übereinkünfte oder Absichtserklärungen
verstanden, die rechtlich zwar nicht bindend sind, aber dennoch Wirkung entfalten
können. Soft Law binde die Schweiz «politisch und faktisch», weil ein Nichteinhalten
gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossen könne und die Schweiz auf
schwarze Listen bringe, begründete Marco Romano (cvp, TI) seine Motion, die verlangte,
dass der Bundesrat Soft Law nur in Absprache mit dem Parlament erarbeiten soll.
Romano führte als Beispiel den UNO-Migrationspakt an, den ein Schweizer Vertreter
aktiv vorangetrieben und bei dem der Bundesrat früh seine Zustimmung erklärt habe –
ohne vorgängig das Parlament zu konsultieren. Weil es mit einer solchen Ankündigung
für das Parlament schwierig sei, den Pakt abzulehnen, ohne einen Reputationsschaden
für die Schweiz in Kauf nehmen zu müssen, sei es vor vollendete Tatsachen gestellt
worden. Zwar gebe es einen Passus in der Regierungs- und
Verwaltungsorganisationsverordnung (RVOV), der in solchen Fällen eigentlich eine
vorgängige Konsultation des Parlaments vorsehe, dieser reiche aber augenscheinlich
nicht aus, weshalb eine Konsultationspflicht im Parlamentsgesetz vorgesehen werden
müsse – so Romano. 
Der Bundesrat – in der Nationalratsdebatte vertreten durch Aussenminister Cassis –
beantragte die Ablehnung der Motion, da er im Zuge des Berichts zum Postulat 18.4104
weitere Abklärungen vornehmen wolle. Die grosse Kammer nahm in der
Frühjahrssession 2020 allerdings die Motion knapp an und wies sie an den Ständerat
weiter. Die 96 Stimmen der geschlossenen SVP- und Mitte-Fraktionen, unterstützt von
einer Mehrheit der Fraktion der Grünen reichten hierfür, da ihnen lediglich 91 Nein-
Stimmen entgegenstanden (5 Enthaltungen). 43

MOTION
DATUM: 12.03.2020
MARC BÜHLMANN

Volksrechte

Noch Ende 2011 waren zwei Motionen diskutiert worden, die auf Massnahmen zur
besseren Vereinbarkeit von Volksinitiativen mit den Grundrechten abzielten. Auf der
Basis des bundesrätlichen Zusatzberichts zum Verhältnis von Völkerrecht und
Volksinitiativen verlangte die Motion der staatspolitischen Kommission des Ständerates
einen Katalog von rechtlichen Grundlagen für die nichtbindende materielle Vorprüfung
eines Initiativtextes vor der Sammlung der Unterschriften (11.3751). Beide Kammern
hatten diesen Vorstoss angenommen, die nationalrätliche SPK verlangte aber in einer
von der grossen Kammer ebenfalls 2011 noch angenommenen zweiten Motion zusätzlich
Vorschläge für eine Erweiterung des Katalogs der Gründe für die Ungültigkeitserklärung
einer Volksinitiative (z.B. ein Gebot der Beachtung der Grundrechte oder der
Menschenrechtskonvention in der Verfassung). In der Frühjahrssession war dieser
zweite Punkt Gegenstand recht ausführlicher Diskussionen im Ständerat über die
Bedeutung der direkten Demokratie gegenüber zentraler Grund- und Menschenrechte.
Schliesslich stimmte der Rat mit Stichentscheid des Präsidenten für Annahme der auch
vom Bundesrat unterstützten Motion. 44

MOTION
DATUM: 29.02.2012
MARC BÜHLMANN

Für einigen Wirbel sorgten die Referenden gegen die Steuerabkommen mit
Deutschland, Grossbritannien und Österreich, die von der Auns, dem Bund der
Steuerzahler, der Juso und der jungen SVP ergriffen wurden. Aufgrund von Termindruck
musste das Abstimmungsbüchlein mit den Referenden bereits gedruckt werden,
obwohl noch nicht klar war, ob die Referenden überhaupt zustande kommen würden.
Erst Ende Oktober verfügte die Bundeskanzlei das Nichtzustandekommen der drei
Referenden aufgrund fehlender Unterschriften. Vom 56-seitigen Bundesbüchlein
waren also nur noch 18 Seiten (für die Änderung des Tierseuchengesetzes) gültig. Die

MOTION
DATUM: 14.12.2012
MARC BÜHLMANN
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Mehrkosten für den Druck betrugen rund CHF 1 Mio. Für lange Diskussionen sorgte aber
auch die Kritik der Referendumskomitees an einzelne Gemeinden, welche für die
Beglaubigung der Unterschriften zu viel Zeit gebraucht hätten. Das Bundesgesetz über
politische Rechte (Art. 62) sieht vor, dass die Unterschriften „unverzüglich“ beglaubigt
und dem Komitee zurückgegeben werden müssen. Vor allem die Auns bemängelte
insbesondere Gemeinden aus dem Kanton Genf, die beglaubigte Unterschriften mittels
B-Post zurückgeschickt hätten, welche dann nicht fristgerecht eingereicht werden
konnten. Sie kündigte eine Liste säumiger Gemeinden und gar eine Beschwerde ans
Bundesgericht an. Auch der Gewerbeverband beklagte das Verhalten der Gemeinden im
Rahmen seiner Unterschriftensammlung gegen das Raumplanungsgesetz. In der Folge
wurden verschiedene Lösungen diskutiert. Den Gemeinden solle etwa eine Frist
vorgeschrieben werden oder die Beglaubigung sei ausserhalb der Referendumsfrist von
90 Tagen anzusetzen. Eine ähnliche Diskussion wurde bereits Anfang der 1990er Jahre
geführt, als das Referendum gegen die NEAT nur sehr knapp zustande gekommen war.
Die Staatspolitische Kommission reichte in der Folge eine Kommissionsmotion ein, die
getrennte Fristen für das Sammeln und Beglaubigen der Unterschriften verlangt. Noch
in der Wintersession nahm die grosse Kammer das Begehren an. Im Ständerat stand das
Geschäft 2012 noch aus. Ebenfalls noch nicht behandelt war eine Motion Stamm (svp,
AG) (12.4260), die die Verantwortung für die Beglaubigung nach der Frist für die
Unterschriftensammlung an die Bundeskanzlei übertragen will. 45

Die aufgrund der Probleme bei der Unterschriftensammlung für die Referenden gegen
die Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland, Österreich und Grossbritannien
eingereichte und noch 2012 von der grossen Kammer gutgeheissene Motion der
Staatspolitischen Kommission des Nationalrats wurde im Berichtjahr im Ständerat
behandelt. Inhalt der Motion war die Forderung nach getrennten Fristen für das
Sammeln und die Beglaubigung der Unterschriften. Besagte Referenden waren knapp
nicht zustande gekommen, wofür die Referendaren – allen voran die Auns – das
schleppende Beglaubigungsverfahren in den Gemeinden verantwortlich gemacht
hatten. In der Zwischenzeit hatte das Bundesgericht die Beschwerde der Auns
allerdings abgewiesen. Die nachgereichten bescheinigten Unterschriften waren nicht
fristgerecht eingereicht und deshalb als ungültig betrachtet worden. Das Gericht
bekräftigte damit Artikel 141 BV, wonach bescheinigte Unterschriften bis spätestens am
letzten Tag der 100-tägigen Frist bei der Bundeskanzlei eintreffen müssen.
Bundeskanzlerin Casanova wies die Ständeräte darauf hin, dass die Probleme häufig bei
der mangelnden Organisation der Referendumskomitees selber liegen, welche die
Unterschriften den Gemeinden zu spät oder gesammelt statt gestaffelt zur
Beglaubigung überreichen. Auch weil der Bundesrat in seiner Antwort auf die Motion
darauf hinwies, dass er eine Teilrevision der politischen Rechte zu diesem Anliegen
vorbereite, lehnte die kleine Kammer die Motion mit 32 zu 1 Stimme bei 4 Enthaltungen
ab. Eine Motion Stamm (svp, AG) (12.4260), die in eine ähnliche Stossrichtung zielte,
wurde in der Folge auch im Nationalrat mit 127 zu 66 Stimmen abgelehnt. Die SVP wurde
in diesem Begehren einzig von der geschlossenen grünen Fraktion unterstützt. In der
Vernehmlassung, in welche die besagte Revision der politischen Rechte im März
geschickt wurde, stiess die Idee einer gestaffelten Frist auf eher negative Reaktionen. 46

MOTION
DATUM: 07.10.2013
MARC BÜHLMANN

Eine Folge der Abstimmung über die Gripen-Beschaffung waren Diskussionen um die
Einführung eines Finanzreferendums auf nationaler Ebene. Zu dieser Debatte beitragen
soll auch eine Motion von Lorenzo Quadri (lega, TI), mit der er ein partielles und
obligatorisches Finanzreferendum für alle für das Ausland bestimmten Beiträge fordert.
Konkret schwebt dem Abgeordneten der Lega vor, dass der Stimmbevölkerung jeweils
bei den November-Abstimmungen eine Liste mit allen geplanten Auslandbeiträgen
vorgelegt wird, über die jeweils einzeln entschieden werden kann. Die allgemeinen
Kosten für diese Abstimmung sollten dann den angenommenen Beiträgen abgezogen
werden. 
In seiner Antwort von Mitte August 2014 verwies der Bundesrat auf ähnliche Begehren,
die aber allesamt abgelehnt worden seien. Zudem würde das vorgeschlagene Veto die
Glaubwürdigkeit und Handlungsfähigkeit der Schweiz einschränken. Falls es sich um
einen Sparvorschlag handle, würden mit der Schulden- und der Ausgabenbremse
bereits wirksame Instrumente greifen. Schliesslich beurteilte die Regierung die Motion
als nicht umsetzbar: Mit einem obligatorischen Referendum zu jedem Finanzbeschluss
würden Entscheidungsprozesse mindestens erschwert, wenn nicht gar ganz blockiert.
Darüber hinaus würde man der Stimmbürgerschaft eine kaum zu bewältigende Last
aufbürden, weil sehr viele Beschlüsse vorgelegt werden müssten. Nur schon bei den

MOTION
DATUM: 20.08.2014
MARC BÜHLMANN
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Beiträgen an internationale Organisationen würde eine solche Liste bereits über 70
Kredite umfassen. 47

Die Motion von Lorenzo Quadri (lega, TI), ein obligatorisches Finanzreferendum für alle
Beiträge einzuführen, die ans Ausland bezahlt werden, fand nicht einmal in der
gesamten SVP-Fraktion Unterstützung. Simonetta Sommaruga verwies in der Debatte
noch einmal auf den bereits im Antrag der Regierung für die Ablehnung der Motion
erörterten Punkt der Unverhältnismässigkeit. Die riesige Zahl an Abstimmungen, die bei
einem solchen sektoriellen Finanzreferendum für Kreditbeschlüsse nötig wäre, dürfe
den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern nicht zugemutet werden. Volksentscheide
seien dazu da, strategische Entscheide zu treffen. Mit einem neuen Instrument, wie es
von Quadri vorgeschlagen werde, würde die Stimmbevölkerung aber operativ in Details
eingreifen. Um einzelne Finanzposten solle sich aber besser das Parlament kümmern.
Quadri hatte vergeblich geltend gemacht, dass es nicht möglich sei, gegen alle
unnötigen Auslandszahlungen einzeln Unterschriften zu sammeln. Bei der Abstimmung
hielten dem Tessiner lediglich 33 SVP-Fraktionsmitglieder die Stange. Von den 148 Nein
stammten deren 28 auch von der Volkspartei. 48

MOTION
DATUM: 16.06.2016
MARC BÜHLMANN

Aussenpolitik

Aussenpolitik

Les chambres ont adopté au cours de l’année sous revue une motion Leutenegger
Oberholzer (ps, BL), qui demandait au Conseil fédéral de signer la convention du
Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et d'enclencher sans
attendre les mesures de mise en œuvre nécessaires à sa ratification. 49

MOTION
DATUM: 17.12.2008
ELIE BURGOS

Beziehungen zur EU

En raison du processus d'intégration européenne, le groupe écologiste, estimant que la
Suisse ne pouvait plus se permettre de participer à tous les efforts d'harmonisation
dans le domaine économique et faire bande à part sur le plan social, avait déposé en
1990 une motion chargeant le Conseil fédéral de soumettre le plus rapidement possible
au parlement un arrêté fédéral relatif à la ratification de la Charte sociale européenne.
La Suisse, qui a signé cette charte en mai 1976, figure parmi les derniers Etats membres
à ne pas l'avoir encore ratifiée. Dans sa réponse, le Conseil fédéral, tout en
reconnaissant l'importance de la Charte sociale comme l'une des principales
réalisations du Conseil de l'Europe, a déclaré qu'il préférait actuellement concentrer
ses efforts sur la négociation du traité de l'EEE et se réserver la possibilité de revenir
ultérieurement sur la question; il a, par conséquent, proposé de transformer la motion
en postulat, ce que la majorité du Conseil national a accepté. 50

MOTION
DATUM: 02.10.1991
ANDRÉ MACH

Au mois d'avril 2019, la CER-CN (19.3420) et la CER-CE (19.3416) ont déposé deux
motions de teneur identique chargeant le Conseil fédéral de mener des négociations
complémentaires ou de prendre d'autres mesures appropriées pour améliorer
l'accord institutionnel avec l'UE. Les commissions compétentes demandent
notamment davantage de garanties en ce qui concerne la protection des salaires, la
Directive relative au droit des citoyens de l'Union, les aides d’État, la législation
d'exécution et la reprise du droit européen par la Suisse ainsi que les procédures de
règlement des différends. L'exécutif fédéral est également sommé de faire en sorte que
le traitement de l'initiative populaire fédérale «Pour une immigration modérée
(initiative de limitation)» soit avancé dans le temps.
Favorable au rejet des motions précitées, le Conseil fédéral estime que le «résultat des
négociations correspond dans une large mesure aux intérêts de la Suisse et au mandat
de négociation». Si l'accord cadre n'a jusqu'alors toujours pas été ratifié et a été
soumis à une phase de consultation au printemps 2019, l'exécutif fédéral juge
néanmoins prématuré de statuer sur des négociations additionnelles avec l'UE.
Au Parlement, le Conseil des États a accepté (22 voix pour, 14 contre et 6 abstentions) la
motion de la CER-CE en date du 12 juin 2019, aux dépens de la minorité Noser (plr, ZH)
qui s'opposait alors à un texte qualifié d'obsolète, superflu et inutile. A peine quelques
jours plus tard, le Conseil national a confirmé la décision de la chambre haute en
adoptant à son tour la motion de sa commission (122 voix pour, 38 contre et 24

MOTION
DATUM: 20.06.2019
AUDREY BOVEY
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abstentions). 51

Beziehungen zu internationalen Organisationen

En novembre, le Conseil national a adopté une motion Gadient (pbd, GR) chargeant le
Conseil fédéral de prendre les dispositions nécessaires afin que la Suisse ratifie le plus
rapidement possible la Convention internationale pour la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées. 52

MOTION
DATUM: 24.11.2009
SÉBASTIEN SCHNYDER

Im Ständerat zur Beratung stand die Motion Gadient (bdp, GR), welche eine möglichst
rasche Ratifizierung des von der UNO-Generalversammlung angenommenen
Übereinkommens zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen forderte.
Das Begehren war bereits 2009 vom Nationalrat angenommen worden. Das
internationale Abkommen verlangt Massnahmen zum Schutz aller Personen gegen
Freiheitsentzug durch staatliche Organe oder mit Wissen des Staates – ohne dass der
Staat diesen Freiheitsentzug bestätigt oder über das Schicksal der betroffenen Person
Auskunft erteilt. Folglich wird durch dieses staatliche Handeln den Betroffenen der
nötige rechtliche Schutz verweigert. Die Kommission für Rechtsfragen (RK-SR) machte
bei der Beratung im Ständerat darauf aufmerksam, dass durch eine Ratifikation für die
Kantone gewisse Vollzugsprobleme entstehen könnten. Diese sollten jedoch durch das
Vernehmlassungsverfahren gelöst werden und einer Ratifikation nicht im Wege stehen.
Die Ständevertreter folgten dieser Argumentation und überwiesen die Motion an den
Bundesrat. 53

MOTION
DATUM: 02.03.2011
ANITA KÄPPELI

Der Genfer Sozialdemokrat Sommaruga (sp, GE) forderte mittels Motion, dass der
Bundesrat den Atomwaffenverbotsvertrag so schnell wie möglich unterzeichnen und
ratifizieren soll. Im Sommer 2017 hatte die Schweiz zusammen mit 121 weiteren Staaten
an der Generalversammlung der Vereinten Nationen dem Atomwaffenverbot
zugestimmt, woraufhin per September des gleichen Jahres der entsprechende Vertrag
bereit lag und zur Unterzeichnung auflag. Sommaruga konnte sich nicht erklären, warum
die Schweiz, respektive der Bundesrat, den Vertrag nicht sofort unterzeichnet hatte. In
seiner Stellungnahme zu einem früheren Vorstoss hatte die Regierung sogar zu
Protokoll gegeben, dass «ein Nuklearwaffenverbot grundsätzlich zentralen Interessen
und traditionellen Werten der Schweiz» entspreche. So haben auch die humanitären
Organisationen IKRK und die IFRC festgehalten, dass es im Interesse aller Staaten sei,
dass Atomwaffen beseitigt und niemals wieder eingesetzt werden.
Der Bundesrat äusserte sich zu dieser Motion zurückhaltend. Abermals bekräftigte er
zwar die Bedeutung dieses Vertrags und die Kompatibilität mit zentralen Interessen der
Schweiz und ihrer humanitären Tradition. Gleichwohl sei es verfehlt, den Vertrag ohne
vertiefte Beurteilung zu unterzeichnen. Er wolle daher eine interdepartemental
angelegte Analyse über das Abkommen und seine Wirkung abwarten, die bis Mitte 2018
vorliegen sollte. Inwiefern die Vertragsziele erreicht werden können, werde aber von
nuklearwaffenbesitzenden Staaten abhängen, die dem Vertrag nicht beigetreten sind
und es wohl in näherer Zukunft auch nicht tun würden. Ferner betrachtete die
Landesregierung einige Verpflichtungen der Vertragsstaaten als schlecht verifizierbar
und äusserte zudem Bedenken über mögliche abschwächende Effekte des Vertrages
auf bestehende Instrumente.
Als die Motion in der Sommersession 2018 im Nationalrat zur Sprache kam, gab es zwar
keine grössere Debatte – einzige Wortmeldungen kamen vom Motionär selbst sowie
vom Aussenminister – aber das Verdikt war klar: Mit 100 zu 86 Stimmen wurde die
Forderung unterstrichen und angenommen. Sommaruga gelang es, seine Kolleginnen
und Kollegen zu überzeugen. 54

MOTION
DATUM: 05.06.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Im Dezember 2018 reichte die Fraktion der SVP im Nationalrat eine Motion ein, mit der
sie vom Bundesrat den Rückzug der Schweiz vom Prozess des UNO-Flüchtlingspakts
forderte. Die SVP begründete die Motion damit, dass sie sich dafür einsetze, dass die
Schweizer Asyltradition ernst genommen werde. Dazu gehöre auch die Unterscheidung
von Flüchtlingen in drei Kategorien. Gemäss SVP müsse man zwischen «echten,
persönlich verfolgten Flüchtlingen» mit Asylanspruch; Kriegsvertriebenen, die temporär
Schutz geniessen würden; und «illegalen Migranten», die man abweisen müsse,
unterscheiden. Aus Sicht der SVP verwische der UNO-Flüchtlingspakt die
Unterscheidung zwischen Asylberechtigten und Kriegsvertriebenen, da er den

MOTION
DATUM: 06.12.2018
AMANDO AMMANN
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Flüchtlingsbegriff auch auf soziale und Umweltfaktoren ausweite, was nicht dem
Schweizer Asylrecht entspräche. Auch weitere Forderungen des Flüchtlingspakts, wie
die Förderung komplementärer Wege für die Aufnahme in Drittstaaten, von
Neuansiedlungsprogrammen und von weitreichenden Integrationsmassnahmen seien
inakzeptabel. Die SVP konstantierte in ihrer Begründung, dass die Schweiz durch die
Staatengemeinschaft politisch unter Druck gesetzt würde, damit sie entsprechend ihrer
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zur Verwirklichung der Ziele des Flüchtlingspaktes
beitrage. 
Der Bundesrat bezog im Februar 2019 Stellung zum Inhalt der Motion und beantragte
deren Ablehnung. Der Bundesrat habe im Dezember 2018 beschlossen, den Globalen
Pakt für Flüchtlinge zu unterstützen. Die Resolution über die Arbeit des UNO-
Hochkommissariats für Flüchtlinge, zu welcher der Pakt gehöre, sei eine Empfehlung
zuhanden der Mitgliedstaaten, wobei die Definition des Begriffs «Flüchtling» im
Völkerrecht wie auch im Schweizer Recht unverändert bleibe. Eine Ratifikation durch
das Parlament war nicht notwendig, weil das Abkommen rechtlich nicht verbindlich ist.
Da der Pakt zudem keine spezifischen politischen Massnahmen zur Lasten- und
Aufgabenverteilung bei der Aufnahme von Flüchtlingen vorschreibe, werde der
Bundesrat weiterhin selbstständig über die Schweizer Resettlement-Politik
entscheiden. 55

Au mois de décembre 2018, le Conseil des Etats s'est à son tour penché sur la motion
Sommaruga (ps, GE), «Signer et ratifier le traité sur l'interdiction des armes
nucléaires». La chambre haute s'est finalement rangée du côté de la minorité Seydoux-
Christe (pdc, JU) en acceptant l'intervention du socialiste genevois (24 voix pour, 15
contre et 2 abstentions).
Perdant de facto sa raison d'être, la motion (18.4097) déposée par la CPE-CE pour une
réévaluation de la question de la ratification du Traité sur les armes nucléaires en 2020
est liquidée. 56

MOTION
DATUM: 12.12.2018
AUDREY BOVEY

Ständerat Minder (parteilos, SH) reichte im November 2018 eine Motion ein, um
wichtige UNO-Vereinbarungen innerstaatlich demokratisch zu legitimieren. Konkret
beauftragte er den Bundesrat damit eine Verfassungsänderung zu erarbeiten, damit
wichtige politische Vereinbarungen der UNO durch das Parlament genehmigt werden
müssen. Der Motionär bemängelte, dass zahlreiche bindende Beschlüsse der UNO, wie
zum Beispiel Änderungen der UNO-Charta oder Resolutionen des Sicherheitsrats, nicht
als völkerrechtliche Verträge betrachtet werden und daher keiner Genehmigung des
Parlaments bedürfen. Auch die nicht-bindenden Vereinbarungen, Deklarationen und
Resolutionen, welche langfristig das völkerrechtliche Gewohnheitsrecht beeinflussen
würden, würden dem Parlament nicht vorgelegt. 
Der Bundesrat anerkannte die fehlende innenpolitische Legitimation derartiger
Geschäfte, empfahl aber, den Bericht des Postulats der APK-SR zum Miteinbezug des
Parlaments im Soft-Law-Bereich (vgl. dazu auch die im Nationalrat angenommene
Motion 18.4113) abzuwarten und beantragte deshalb die Ablehnung der Motion.
In der Frühlingssession 2019 wurde die Motion im Ständerat mit 32 zu 6 Stimmen (bei
einer Enthaltung) abgelehnt. 57

MOTION
DATUM: 13.03.2019
AMANDO AMMANN

In der Frühjahrssession 2020 beriet der Nationalrat die Motion der SVP, welche den
Rückzug der Schweiz vom UNO-Flüchtlingspakt verlangte. Roger Köppel (svp, ZH)
bemängelte im Namen der Fraktion, dass die Schweizer Asyltradition seit Jahren «ad
absurdum» geführt werde, weil man Wirtschaftsmigranten zwar den Flüchtlingsstatus
nicht zuerkenne, diesen aber ein Bleiberecht gewähre. Er warf dem Bundesrat zudem
vor, dass dieser die Schweiz dem Druck des eigentlich unverbindlichen Soft Laws der
UNO aussetze und es sich dabei um eine diplomatische Geste handle, mit der sich die
Schweiz den Sitz im UNO-Sicherheitsrat «erschleichen» wolle. Der anwesende
Bundesrat Cassis vermutete danach, dass sich die Kritik Köppels eher gegen den
Migrationspakt richte, da sie auf den Inhalt des Flüchtlingspakts nicht zutreffe. Er
betonte auch, dass der Flüchtlingspakt nichts mit Soft Law zu tun habe, sondern auf der
Genfer Flüchtlingskonvention basiere. Der Flüchtlingspakt habe die Funktion, die
Staaten an ihre Verantwortung im Rahmen der Flüchtlingskonvention zu erinnern, daher
habe der Bundesrat ihn auch für unproblematisch befunden. Köppel solle auch den
Begriff «Flüchtlinge» nicht mit «Migranten» verwechseln, da der Rechtsstatus
«Flüchtling» aufgrund völkerrechtlicher Konventionen im Asylgesetz geregelt sei und
man sich daher eben im Hard-Law-Bereich der Völkerrechtskonventionen befinde. Der
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Nationalrat lehnte die SVP-Motion mit 142 zu 49 Stimmen (bei 1 Enthaltung) ab. Die SVP
stimmte logischerweise fast geschlossen für die Annahme; mit Ausnahme einer
Enthaltung. 58

Zwischenstaatliche Beziehungen

Une motion Gross (ps, ZH) déposée au Conseil national a demandé au Conseil fédéral
d’entreprendre les démarches afin de présenter un projet à l’Assemblée fédérale en
vue de la ratification du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1952. La Suisse, qui a signé ce
protocole en 1976, ne l’a en effet pas encore ratifié. Le Conseil fédéral, tout en
précisant que la présentation au parlement d’un message concernant le protocole
additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales était inscrite au programme de législature 2003-2007, a
proposé d’accepter la motion en question. La discussion au Conseil national a
cependant été renvoyée suite à l’opposition d’Ulrich Schlüer (udc, ZH). 59

MOTION
DATUM: 18.06.2004
ELIE BURGOS

Contrairement au Conseil national l’année précédente, le Conseil des Etats a rejeté la
motion de la CPE-CN chargeant le Conseil fédéral de s’engager auprès du
gouvernement turc pour faire respecter les droits de propriété des monastères
araméens et de reconnaître les droits de la minorité syriaque en Turquie. 60

MOTION
DATUM: 17.06.2010
SÉBASTIEN SCHNYDER

Aussenwirtschaftspolitik

Au mois de septembre 2018, le conseiller aux États Konrad Graber (pdc, LU) déposait
une motion enjoignant le Conseil fédéral à conclure un accord de libre-échange (ALE)
– ou du moins un accord commercial préférentiel – avec les États-Unis, afin de
permettre à la Suisse de renforcer son industrie d'exportation et de s'assurer un accès
au marché américain. Alors qu'en 2006, les négociations en vue de la conclusion d'un
ALE entre la Suisse et les Etats-Unis avait été interrompues faute de consensus, le
Conseil fédéral s'est déclaré en faveur de l'acceptation de la motion Graber. Le géant
américain représente en effet le deuxième partenaire commercial de la Suisse, après
l'UE. Au mois de septembre 2018, la CER-CN a d'ailleurs approuvé une proposition
recommandant de mener des entretiens exploratoires avec les États-Unis en vue de la
conclusion d'un éventuel ALE. En cas d'issue positive des discussions en question et sur
mandat de négociation, l'exécutif fédéral consultera alors les commissions
parlementaires compétentes, les cantons ainsi que les milieux intéressés. 
Le Conseil des États et le Conseil national (122 voix pour, 47 contre et 7 abstentions) ont
tous deux accepté la motion Graber, respectivement en décembre 2018 et juin 2019. Si,
dans la chambre des cantons, le texte n'a suscité aucune opposition, dans la chambre
du peuple, la minorité Arslan (basta, BS) optait pour le rejet de la motion. «Le
commerce est important, mais nécessite des garde-fous sociaux et écologiques», a
déclaré à ce propos l'élue bâloise. 61

MOTION
DATUM: 20.06.2019
AUDREY BOVEY

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

Selon Lukas Reimann (udc, SG), le droit de douane imposé selon le poids pour les
voitures de tourisme engendre non seulement une charge administrative
disproportionnée, mais semble également désuète. L'importation des voitures de
tourisme est soumise à la TVA et à l'impôt sur les véhicules automobiles. De plus, l'art. 8
de la loi sur le tarif des douanes (LTaD) impose une taxe supplémentaire selon le poids
du véhicule. Alors que les recettes de ce tarif douanier correspond à moins d'un pour
cent du produit imposé sur l'importation de voitures de tourisme, il entraîne des frais
administratifs conséquents pour les douanes et les entreprises. Le parlementaire
Reimann propose donc la suppression de ce droit de douane. 
Le Conseil fédéral s'est prononcé en défaveur de la motion. Tout d'abord, il rappelle
que ces droits de douane sont liés à des accords internationaux qui ne peuvent pas
être révoqués si facilement. Puis, il précise qu'un rapport sur la simplification des

MOTION
DATUM: 26.09.2018
GUILLAUME ZUMOFEN
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formalités douanières (14.3014) est en cours. 
Le Conseil national a adopté la motion par 122 voix contre 60 et 1 abstention. Le camp
rose-vert a été rejoint par 10 voix du PDC, mais cela n'a pas pesé lourd dans la
balance. 62

Lukas Reimann (udc, SG) souhaite supprimer le droit de douane imposé selon le poids
pour les voitures de tourisme. Selon lui, cette charge désuète engendre une fardeau
administratif disproportionné. 
Par 5 voix contre 4 et 2 abstentions, la Commission de l'économie et des redevances du
Conseil des Etats (CER-CE) propose à sa chambre de rejeter la motion. Elle explique
que le projet du Conseil fédéral sur l'abolition unilatéral des droits de douane sur les
produits industriels, mis en consultation, répond à la demande du parlementaire. 
La motion, adopté par le conseil national en 2018, a été rejetée, sans discussion, par la
chambre des cantons. 63

MOTION
DATUM: 05.07.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Landwirtschaft

Internationale Landwirtschaftspolitik

La motion Friedl (ps, SG) a été classée car non-traitée dans un délai de deux ans.
Claudia Friedl souhaitait «mettre fin à la consommation néfaste d'huile de palme» en
rehaussant les droits de douane sur ce produit alimentaire qui est au cœur de
nombreux débats parlementaires. Elle subit donc le même sort que la motion 16.3558,
au contenu similaire, également déposée par la députée socialiste. 
Le Conseil fédéral avait formulé le même avis pour les deux textes, à savoir que le
palmier à huile est, comparativement, plus productif que d'autres plantes pour la
production d'huile alimentaire, ce qui permet de réduire la surface nécessaire à la
production alimentaire. De plus, le Conseil fédéral estime que les mesures volontaires
sont plus à même de mener à une durabilité du secteur. 64

MOTION
DATUM: 19.06.2020
KAREL ZIEHLI

La motion Grin (udc, VD) a été classée, celle-ci n'ayant pas été traitée dans les deux
ans suivant son dépôt. Le député vaudois souhaitait que le Conseil fédéral exclue les
produits agricoles des négociations en vue de l'accord de libre-échange avec les pays
du Mercosur. Le Conseil fédéral s'était exprimé contre cette motion, estimant que les
produits agricoles suisses trouveraient également des débouchés dans ces pays avec la
baisse des droits de douane. De plus, le secteur agricole étant l'un des principaux
secteurs d'exportation des pays du Mercosur, l'exclure reviendrait à tirer un trait sur
tout accord de libre-échange. Finalement, le Conseil fédéral a tenu à rappeler que le
renforcement du développement durable était l'un des points forts des accords de
libre-échange nouvellement négociés; un aspect qui est pris au sérieux par les autorités
dans ce cas-là aussi. 
La CPE-CE s'était également exprimée contre une exclusion des produits agricoles de
l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur, dans le cadre d'une initiative
cantonale déposée par le canton du Jura. La commission ainsi que la chambre haute
s'étaient également opposées à la possibilité d'organiser un référendum facultatif
contre cet accord de libre-échange, comme le souhaitait le canton de Genève. 65

MOTION
DATUM: 19.06.2020
KAREL ZIEHLI

Öffentliche Finanzen

01.01.65 - 01.01.21 17ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Direkte Steuern

Im Verlauf des Berichtsjahres überwiesen beide Parlamentskammern eine Motion Pelli
(fdp, TI), die im Rahmen der Quellensteuer eine pauschale Steueranrechnung der
Betriebsstätte ausländischer Unternehmen in der Schweiz ermöglichen wollte, sofern
ein Doppelbesteuerungsabkommen vorlag. 66

MOTION
DATUM: 27.11.2013
LAURENT BERNHARD

Im Rahmen der Beratung der Unternehmenssteuerreform III schrieben und Stände- und
Nationalrat (in der Wintersession 2015 respektive der Frühjahrssession 2016) die Motion
Pelli (fdp, TI) für eine pauschale Steueranrechnung der Betriebsstätte ausländischer
Unternehmen ab. Der Bundesrat hatte die Abschreibung zuvor in der Botschaft zur USR
III beantragt. 67

MOTION
DATUM: 17.03.2016
ANJA HEIDELBERGER

Obwohl die Schweiz 2015 das Protokoll zur Änderung des
Doppelbesteuerungsabkommens mit Italien in Kraft gesetzt habe, stehe sie noch immer
auf der italienischen schwarzen Liste für die Besteuerung natürlicher Personen,
wodurch für Personen, die von Italien in die Schweiz ziehen wollten, eine Umkehr der
Beweislast hinsichtlich des Steuerdomizils vorliege, kritisierte Roberta Pantani (lega, TI).
Dies erhöhe den administrativen Aufwand für die Direktbetroffenen und stelle einen
Wettbewerbsnachteil für die in der Schweiz tätigen Banken und Unternehmen dar.
Deshalb wollte Pantani den Bundesrat im September 2019 mit einer Motion
beauftragen, diesbezüglich Abhilfe zu schaffen. Dieser verneinte zwar die Auswirkungen
auf die Schweizer Banken, beantragte die Motion aber aufgrund des Mehraufwands für
die Betroffenen zur Annahme. In der Wintersession 2019 sprach sich der Nationalrat
stillschweigend für das Anliegen aus, nachdem es nach dem Ausscheiden von Pantani
aus dem Nationalrat von Lorenzo Quadri (lega, TI) übernommen worden war. 68

MOTION
DATUM: 20.12.2019
ANJA HEIDELBERGER

Indirekte Steuern

Das Parlament überwies eine Motion Cassis (fdp, TI), die verlangte, dass der
Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) für eine verbesserte Identifikation von
mehrwertsteuerpflichtigen Unternehmen aus dem Ausland die Daten aus dem Online-
Meldeverfahren der aus der Europäischen Union (EU) in die Schweiz entsandten
Arbeitnehmenden zur Verfügung stehen sollten. Hintergrund dieses Vorstosses bildete
die Schwierigkeit, die Mehrwertsteuer für Lieferungen von jenen ausländischen
Unternehmen in die Schweiz zu erheben, die nicht im Steuerregister eingetragen
waren. 69

MOTION
DATUM: 10.12.2013
LAURENT BERNHARD

Im Rahmen seiner Botschaft für eine Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes schlug
der Bundesrat im Februar 2015 vor, die Motion Cassis (fdp, TI) für eine verbesserte
Identifikation von mehrwertsteuerpflichtigen Unternehmen aus dem Ausland
abzuschreiben. Die Teilrevision schaffe die gesetzlichen Grundlagen zur geforderten
Reduktion der mehrwertsteuerbedingten Wettbewerbsverzerrungen in den
Grenzregionen, zudem würden bereits seit Anfang 2015 Daten des Online-
Meldeverfahrens und des Zentralen Migrationsinformationssystems (ZEMIS) zur
Durchsetzung der Steuerpflicht ausländischer Unternehmen verwendet, begründete er
den Antrag. Stillschweigend stimmten Nationalrat und Ständerat im Herbst 2015
respektive Frühjahr 2016 der Abschreibung zu. 70

MOTION
DATUM: 03.03.2016
ANJA HEIDELBERGER
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Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Verkehr und Kommunikation

Eine 2013 eingereichte Motion Quadri (lega, TI) verlangte, dass der Bundesrat sich für
die Änderung des Wiener Übereinkommens über den Strassenverkehr einsetzt und
erwirkt, dass das Landeswappen als Unterscheidungsmerkmal ausreicht und der
Aufkleber mit dem Landeskürzel überflüssig wird. Als Begründung gibt Quadri
ungerechtfertigte Bussen aufgrund des fehlenden CH-Klebers für Schweizer
Autofahrer im Ausland an. Bundesrätin Leuthard bemerkte im März 2015 im Nationalrat
dazu, das Aufkleben eines CH-Klebers sei im Vergleich zur Änderung eines
internationalen Übereinkommens "reichlich zumutbar". Die Motion wurde im
Nationalrat mit 97 zu 85 Stimmen (bei 7 Enthaltungen) abgelehnt. 71

MOTION
DATUM: 12.03.2015
NIKLAUS BIERI

Strassenverkehr

Während Massnahmen zur Reduktion des Schadstoffausstosses auch in der Bevölkerung
weitgehend unterstützt wurden, löste die Forderung der Umweltorganisationen, der
private Motorfahrzeugverkehr müsse gebremst oder gar reduziert werden, heftige
Reaktionen aus. Mit der Idee eines Öko-Bonus, einem massiven Zuschlag auf Benzin,
dessen Ertrag gleichmässig auf die ganze Bevölkerung zu verteilen wäre, wollte der VCS
auf Kosten der Vielfahrer diejenigen Verkehrsteilnehmer belohnen, welche wenig oder
gar nicht autofahren; eine entsprechende Motion Jaeger (ldu, SG) (Mo. 85.495) wurde
indessen vom Nationalrat auch nicht in Postulatform überwiesen. Ebenfalls abgelehnt
wurde eine Motion der LdU/EVP-Fraktion (Mo. 84.599), die den Bundesrat aufforderte,
Vorkehrungen zu treffen, um bei einem weiteren Fortschreiten des Waldsterbens eine
Treibstoffrationierung verfügen zu können (siehe auch Kt.Iv. 85.202). Dagegen verlangte
das Parlament in einem aufsehenerregenden Entscheid vom Bundesrat die Einführung
von Tempo 100 auf Autobahnen im Sinne einer Sofortmassnahme (Mo. 83.956; Po.
85.326; Kt.Iv. 84.203; Kt.Iv. 84.204). Die Landesregierung, die in dieser Frage allein
zuständig ist, beschloss jedoch, an den auf Anfang 1985 in Kraft gesetzten Tempolimiten
80/120 einstweilen festzuhalten. Mit 256'207 gültigen Unterschriften wurde eine
Initiative «Pro Tempo 130/100» eingereicht. Der Berner Grosse Rat stimmte mit
grossem Mehr einer Motion zu, wonach sich die Regierung beim BR für 6 autofreie
Sonntage einsetzen soll. Die geplante Neuauflage der 1978 abgelehnten «Burgdorfer
Initiative» für 12 motorfahrzeugfreie Sonntage wurde fallen gelassen. Dagegen konnte
der Aufruf verschiedener, teilweise durch kantonale Regierungen unterstützter
Komitees zur «Aktion autofreier Bettag» insgesamt als Erfolg gewertet werden.

Eine erfreuliche Auswirkung dieser Tempobegrenzung auf National- und
Hauptstrassen konnte die Unfallstatistik verzeichnen: Erstmals seit 1954 wurden im
Berichtsjahr wieder weniger als 1’000 Verkehrstote (908, das sind 17.2 Prozent weniger
als 1984) registriert, obwohl sich der Fahrzeugbestand seither mehr als verfünffachte.
Auch die Zahl der Verletzten sank auf 29'827 (2.5 Prozent weniger als 1984), während
die Unfälle gesamthaft leicht zunahmen (+0.7 Prozent). Der Bundesrat beschloss die
Erhöhung der Ordnungsbussen im Strassenverkehr um durchschnittlich 50 Prozent auf
Anfang 1986. Stärker heraufgesetzt wurden dabei die Bussenansätze für jene
Übertretungen, die für die Verkehrssicherheit von Bedeutung sind. Nachdem sich in
der Vernehmlassung zur Teilrevision des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) die Mehrheit
der Kantone unter anderem für eine Erhöhung der allgemein zulässigen Breite von
Motorfahrzeugen auf 2.5 m ausgesprochen hatte, kündigten die Schweizerische
Verkehrsstiftung, der VCS sowie die Interessengemeinschaft Velo Schweiz das
Referendum an: Breitere Lastwagen würden die Fussgänger und Zweiradfahrer
vermehrt gefährden, und zudem seien Strassenverbreiterungen auf Kosten von
Kulturland, Vorgärten und Trottoirs zu befürchten. Die Exekutive eröffnete ferner die
Vernehmlassung zur Neugestaltung der Strassenrechnung, welche für finanz- und
verkehrspolitische Entscheide – vor allem in der Frage des
Eigenwirtschaftlichkeitsgrades der verschiedenen Verkehrskategorien – von
wesentlicher Bedeutung ist.

(Die eidgenössischen Räte genehmigten einstimmig das Haager Übereinkommen über
das auf Strassenverkehrsunfälle anzuwendende Recht, welches die Schweiz 1980
unterzeichnet hatte (BRG 84.080).) 72

MOTION
DATUM: 05.03.1985
KATRIN HOLENSTEIN
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Umweltschutz

Gewässerschutz

Wachsende Besorgnis über die Absicht badisch-württembergischer Kreise,
Bodenseewasser zur Durchspülung des Neckars abzuleiten, führte zu Eingaben
nordostschweizerischer Kantone und zu einem Vorstoss im Nationalrat; bei dessen
Beantwortung erklärte sich der Bundesrat gegen eine Sanierung von Gewässern
ausserhalb des Bodenseegebiets durch Wasserentnahme aus dem See. Eine
entsprechende Bestimmung wurde in die Verfassung des Kantons Thurgau eingefügt,
obwohl süddeutsche Interessenten versuchten, den Abstimmungskampf in
gegenteiligem Sinne zu beeinflussen. Das 1972 mit Italien unterzeichnete Abkommen
über den Schutz der Grenzgewässer erhielt die Zustimmung der eidgenössischen
Räte. 73

MOTION
DATUM: 13.03.1973
PETER GILG

Allgemeiner Umweltschutz

L’Assemblée fédérale a transmis une motion Semadeni (ps, GR) relative à la ratification
de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public dans la
prise de décisions et l'accès à la justice, en matière d'environnement. La motion charge
l'exécutif de créer les conditions légales nécessaires afin que la Suisse puisse ratifier
cette convention. 74

MOTION
DATUM: 15.12.1998
LAURE DUPRAZ

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Medizinische Forschung

Im Zusammenhang mit diesen Eurolex-Beschlüssen behandelten beide Kammern
mehrere Motionen, welche aus den Beratungen der zuständigen Kommissionen
hervorgegangen waren. Der Nationalrat lehnte dabei sowohl ein eigenständiges
Gentechnologiegesetz für den ausserhumanen Bereich als auch eine hinreichende
Bundeskontrolle für gentechnisch hergestellte Medikamente ab (Mo. Ad 92.057-1).
Ebenso sprach er sich dagegen aus, vom Bundesrat eine weitere gesetzliche
Konkretisierung des Begriffs der umweltgefährdenden Organismen zu verlangen. Einzig
eine Motion der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrats für
den unverzüglichen Erlass von Bestimmungen, die den Umgang mit gentechnisch
veränderten und pathogenen Organismen umfassend und unter Einbezug des
Transports regeln soll, wurde von beiden Kammern angenommen. 75

MOTION
DATUM: 23.09.1992
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

In Anbetracht der veränderten Verhältnisse in Europa wurde eine Ratifizierung der
Europäischen Sozialcharta erneut in die Diskussion gebracht. Die Grüne Fraktion
reichte eine entsprechende Motion ein. In Beantwortung einer Interpellation Pini (fdp,
TI; Ip. 90.343) erklärte der Bundesrat aber, im gegenwärtigen Zeitpunkt mehr an einem
Abschluss der EWR-Verhandlungen interessiert zu sein, denn an einer Charta, welche
die EG selber noch nicht unterzeichnet habe. Welche Auswirkungen ein EWR-Beitritt
für die Sozialpolitik der Schweiz haben würde, ist offenbar auch dem Bundesrat noch
nicht klar. In seinem Ende Jahr erschienen zweiten Integrationsbericht bemerkte er
ziemlich ratlos, die finanziellen Kosten des EG-Rechts bei der sozialen Sicherheit
könnten kaum beziffert werden, seien aber beträchtlich. 76

MOTION
DATUM: 07.06.1990
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion ersuchte die Grüne Fraktion den Bundesrat, dem Parlament die
Europäische Sozialcharta erneut zur Ratifizierung vorzulegen. Die Schweiz hat die
Charta 1976 unterzeichnet, doch lehnten sowohl der Ständerat (1984) als auch der
Nationalrat (1987) die Ratifizierung ab. Die Grüne Fraktion wies darauf hin, dass — mit
Ausnahme von Liechtenstein, San Marino und der Schweiz — alle Mitgliedstaaten des
Europarates die Charta ratifiziert haben oder daran sind, dies zu tun. Nach Ansicht der
Grünen kann es sich die Schweiz auf die Dauer nicht leisten, zwar bei allen

MOTION
DATUM: 05.10.1991
MARIANNE BENTELI
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europäischen Harmonisierungsbemühungen in wirtschaftlichen Belangen
mitzumachen, auf sozialpolitischem Gebiet aber abseits zu stehen. Wie bereits im
Vorjahr bei der Beantwortung einer entsprechenden Interpellation Pini (fdp, TI) (Ip.
90.343) bekräftigte der Bundesrat seinen Wunsch, im Moment alle Anstrengungen auf
die EWR-Verhandlungen zu konzentrieren. Unter Berücksichtigung der sozialpolitischen
Massnahmen, die in diesen Verhandlungen ebenfalls einbezogen sind, wolle er sich die
Möglichkeit vorbehalten, auf die Frage der Ratifikation dann zurückzukommen, wenn
die günstigsten Bedingungen zu ihrer Annahme gegeben seien. Auf seinen Antrag wurde
die Motion nur in der Postulatsform angenommen. 77

Eine Motion der SVP, welche die Aufkündigung von Sozialversicherungsabkommen mit
Balkanstaaten und der Türkei forderte, wurde im Nationalrat mit 125 zu 61 Stimmen
abgelehnt. Begründet wurden die Forderungen der Motion damit, dass die
Missbrauchsbekämpfung in den genannten Ländern hatte eingestellt werden müssen,
weil die Sicherheit der Mitarbeiter, welche die Observationen durchführen mussten,
nicht mehr gewährleistet war. Der Bundesrat hatte die Motion zur Ablehnung
empfohlen, da er die Kündigung von Abkommen als nicht zielführend erachtete,
insbesondere da bestehende IV-Renten weiterhin auch ins Ausland ausbezahlt werden
müssten. 78

MOTION
DATUM: 03.03.2010
LUZIUS MEYER

Erwerbsersatzordnung (EO)

Der Ständerat zeigte sich vorerst weniger grosszügig. Einstimmig überwies er in der
Herbstsession eine Motion Spoerry (fdp, ZH) (Mo. 99.3269), nach welcher bloss die
Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber während des achtwöchigen Arbeitsverbots
vorgeschrieben werden sollte. Zwei Standesinitiativen der Kantone Genf und Jura (Kt.Iv.
99.303, 00.302) sowie einer parlamentarische Initiative Brunner (sp, GE) (Pa.Iv. 99.424),
die einen vierzehnwöchigen, vom Arbeitgeber bezahlten Mutterschaftsurlaub
verlangten, wurde hingegen keine Folge gegeben, ebenso wenig wie einer
parlamentarischen Initiative Beerli (fdp, BE) (Pa.Iv. 99.461), die während 14 Wochen eine
Grundentschädigung zu Lasten der Erwerbsersatzordnung anregte. Im Anschluss an die
Debatte verkündete Bundesrätin Metzler, dass ihr Departement bis Anfang 2001 im
Auftrag des Bundesrates eine Vorlage ausarbeite, welche ebenfalls eine
Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber vorsehe. Die Dauer der Fortzahlung werde
voraussichtlich nach Dienstalter abgestuft sein. Möglicherweise war es diese Drohung
eines allein von den Arbeitgebern finanzierten Mutterschaftsurlaubs von mehr als acht
Wochen, die den Ständerat in der Wintersession veranlasste, mit 24 zu 17 Stimmen die
Motion des Nationalrates mit ihrem Modell einer Mischfinanzierung anzunehmen.
Gleichzeitig überwies er ein Postulat seiner SGK mit der Bitte um einen Bericht über die
verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten einer Mutterschaftsversicherung (Po.
00.3597). Drei Standesinitiativen der Kantone Freiburg, Genf und Neuenburg (Kt.Iv.
00.310, 00.309, 00.312) die verlangten, die Schweiz solle das ILO-Abkommen 103 über
den Mutterschutz ratifizieren, wurde mangels gesetzlicher Grundlage keine Folge
gegeben. 79

MOTION
DATUM: 13.12.2000
MARIANNE BENTELI

Arbeitslosenversicherung (ALV)

Im Anschluss an die Revision des AVIG behandelte der Nationalrat mehrere Vorstösse zu
diesem Thema. Obgleich die Revision für schwangere Frauen gewisse Verbesserungen
gebracht hatte, war Ménétray-Savary (gp, VD) nicht bereit, auf ihre diesbezügliche
Motion (Mo. 00.3262) zu verzichten, worauf sie abgelehnt wurde. Klar verworfen wurde
eine Motion (Mo. 00.3290) der SVP-Fraktion, die eine 30-tägige Karenzfrist für den
Bezug von ALV-Leistungen verlangte. Bundesrat Couchepin erinnerte daran, dass die
Schweiz das ILO-Übereinkommen Nr. 168 über Beschäftigungsförderung und den
Schutz gegen Arbeitslosigkeit ratifiziert hat, das derartige Massnahmen verbietet. Eine
Motion Raggenbass (cvp, TG) für eine Flexibilisierung der Rahmenfristen wurde als
Postulat überwiesen. 80

MOTION
DATUM: 13.03.2002
MARIANNE BENTELI
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Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Die Ende des Vorjahres eingereichte Motion Tschümperlin (sp, SZ) mit der Forderung
nach Berücksichtigung der Integration von Kindern bei Härtefallprüfungen kam im
Juni in der grossen Kammer zur Erstbehandlung. Der Motionär begründete sein
Anliegen damit, dass die Situation von Kindern bei Härtefällen nicht beachtet würde
und der Entscheid von den Behörden oftmals ausschliesslich aufgrund der Integration
der Eltern gefällt werde. Störend und nach Ansicht des Motionärs gegen das durch die
UNO-Kinderrechtskonvention geschützte Kinderwohl verstossend sei dies besonders in
Fällen, wo Kinder und Jugendliche seit Jahren in der Schweiz sind, hier die Schulen
absolviert haben und über einen hohen Integrationsgrad verfügen. Im Nationalrat
stimmte die SVP geschlossen gegen das Anliegen. Zusammen mit marginaler
Unterstützung von FDP- und CVP-Parlamentariern kam die Opposition aber nur auf 63
Stimmen und die Motion wurde mit 113 Stimmen an den Ständerat überwiesen, wo sie
im Herbst zur Diskussion stand. Die vorberatende Staatspolitische Kommission empfahl
den Ständevertretern mit 8 zu 1 Stimme, die Motion anzunehmen.
Kommissionssprecher Schwaller (cvp, FR) unterstrich die Notwendigkeit des Begehrens
damit, dass – obwohl das Bundesamt für Migration den Kantonen bereits empfehle, die
Kindesintegration bei Härtefällen ebenfalls zu berücksichtigen – dies noch nicht
schweizweite Praxis sei. Der Ständerat folgte seiner Kommission und überwies die
Motion an den Bundesrat. 81

MOTION
DATUM: 16.12.2011
ANITA KÄPPELI

Asylpolitik

Nach dem Ständerat überwies auch der Nationalrat eine Motion Huber (cvp, AG), welche
den Bundesrat auffordert, alle Anstrengungen zu unternehmen, damit die Schweiz dem
Erstasylabkommen der EG-Staaten beitreten kann. Da der Bundesrat seit Jahren auf
einen Beitritt zu diesem Abkommen hinarbeitet, bat der Vorsteher des EJPD den Rat
um Überweisung dieser Motion. Den Bedenken einer linken Kommissionsminderheit
wurde teilweise Rechnung getragen durch die Verabschiedung eines
Kommissionspostulates, das den Bundesrat einlädt, insbesondere im Bereich des
Datenschutzes alle Gesetzesänderungen vorzubereiten, die bei einer Ratifikation des
Erstasylabkommens vorausgesetzt werden müssen. 82

MOTION
DATUM: 07.06.1993
MARIANNE BENTELI

Remettant en cause les différents rapports faisant état d'un régime dictatorial dans le
pays de la corne de l'Afrique, le conseiller national Burgherr (udc, AG) demande au
Conseil fédéral de durcir la pratique de l'asile à l'égard de l'Erythrée. Partant en outre
du principe que les personnes qui désertent l'armée ne sont en danger que dès le
moment où elles fuient, elles ne devraient pas recevoir l'asile en Suisse, comme prévu
par la dernière révision de la loi sur l'asile. Le député évoque de plus des rapports plus
récents qui attesteraient que les personnes retournant en Erythrée ne risquent pas de
persécution et montrent même des signes d'une évolution encourageante de la
situation du pays. Simonetta Sommaruga, lors du débat en chambre basse, a exposé les
raisons du désaccord du Conseil fédéral par rapport à l'objet: il est impossible
d'imposer un durcissement généralisé pour l'ensemble des ressortissants et
ressortissantes d'un pays, car cela contrevient au droit constitutionnel et à la tâche du
SEM qui consiste à examiner chaque demande d'asile. Cette application du secrétariat
d'Etat aux migrations permet d'ailleurs de ne pas accorder l'asile aux personnes qui
n'en ont pas besoin, selon la conseillère fédérale socialiste. Les députées et députés
ont suivi cet avis et se sont prononcés à 118 voix contre 73 et 2 abstentions en défaveur
de la motion.

MOTION
DATUM: 15.03.2018
SOPHIE GUIGNARD

01.01.65 - 01.01.21 22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Familienpolitik

Im April kündigte der Bundesrat an, dass er die UNO-Konvention über die Rechte der
Kinder unterzeichnen werde. Bestehenden Unstimmigkeiten zur schweizerischen
Rechtsordnung — beispielsweise in Zusammenhang mit dem fehlenden Recht auf
Familiennachzug für bestimmte Ausländerkategorien — möchte er mit einem Vorbehalt
begegnen. Die Regierung bekräftigte damit ihre Stellungnahme zu einer Motion Longet
(sp, GE), welche den Bundesrat aufforderte, den Räten die Ratifizierung der UNO-
Konvention zu beantragen und gleichzeitig die nötigen Anpassungen des Landesrechts
vorzulegen. Bei dieser Gelegenheit erklärte der Bundesrat, dass er dieses
Übereinkommen den Räten erst nach Vorliegen der Botschaften zu den internationalen
Abkommen über die Menschenrechte und die Rassendiskriminierung unterbreiten
werde. Da die Motion im Rat bekämpft wurde, musste die Diskussion verschoben
werden. 83

MOTION
DATUM: 22.03.1991
MARIANNE BENTELI

In der Herbstsession zeigte sich der Nationalrat aber bereit, in dieser Frage eine
härtere Gangart einzuschlagen. Gemäss dem Antrag der Petitions- und
Gewährleistungskommission zeigte er zwar wenig Neigung, einer parlamentarischen
Initiative Spielmann (pda, GE), welche eine vorbehaltlose Unterzeichnung der
Konvention verlangt hatte, Folge zu geben, verabschiedete aber eine entsprechende
Kommissionsmotion. Gleichzeitig überwies er eine analoge Petition der Schweizer
Kirchen zur Kenntnisnahme an den Bundesrat. 84

MOTION
DATUM: 31.12.1991
MARIANNE BENTELI

Im Vorjahr hatte der Nationalrat den Bundesrat mit einer Motion verpflichten wollen,
die notwendigen Gesetzesrevisionen für eine vorbehaltlose Ratifizierung der UNO-
Konvention über die Rechte der Kinder vorzulegen. Dies hätte vor allem Anpassungen
in der Ausländer- und Asylgesetzgebung zur Folge gehabt, da die Konvention den
Grundsatz der Familienzusammenführung bekräftigt. Weil die zeitraubenden
Gesetzgebungsarbeiten die Ratifikation unnötig verzögern würden, gab der Ständerat
dem Antrag des Bundesrates statt und überwies die Motion lediglich als Postulat. Die
kleine Kammer betonte dabei allerdings nachdrücklich, dass sie nun auch tatsächlich
eine rasche Ratifikation bzw. in nächster Zeit die Botschaft des Bundesrates erwartet.
Die Regierung kam dieser Aufforderung nach und gab Mitte September ihre
diesbezüglichen Vorschläge in die Vernehmlassung. 85

MOTION
DATUM: 20.03.1992
MARIANNE BENTELI

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Anlässlich der Frauensession  wurde in allen Arbeitsgruppen die nach wie vor
ausstehende Ratifizierung des UNO-Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau verlangt und die Präsidentin der Vorbereitungsgruppe,
Nationalrätin Stocker (gp, ZH) beauftragt, eine entsprechende Motion einzureichen. Der
Vorstoss wurde von allen Nationalrätinnen mitunterzeichnet. Da der Bundesrat
glaubhaft machen konnte, dass die aktuelle Situation in der Schweiz, auch wenn sie den
Anforderungen des Übereinkommens noch nicht in allen Teilen genüge, doch mit der
programmatischen Idee der Konvention vereinbar sei, und er zudem versprach, das
Übereinkommen in der nächsten Legislatur vorzulegen, wurde die Motion auf seinen
Wunsch hin nur als Postulat überwiesen. 86

MOTION
DATUM: 04.10.1991
MARIANNE BENTELI

Kinder- und Jugendpolitik

Da aus heutiger Sicht das Haager Übereinkommen über die internationalen
Kindesentführungen zu wenig differenziert erscheint, forderte Nationalrätin Leuthard
(cvp, AG) den Bundesrat in einer mit seinem Einverständnis überwiesenen Motion auf,
sich für eine Anpassung der Konvention sowie für eine kindergerechte Handhabung der
bestehenden Normen einzusetzen. 87

MOTION
DATUM: 03.10.2003
MARIANNE BENTELI
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Da aus heutiger Sicht das Haager Übereinkommen über die internationalen
Kindesentführungen zu wenig differenziert erscheint, hatte Nationalrätin Leuthard
(cvp, AG) den Bundesrat in einer mit seinem Einverständnis im Vorjahr angenommenen
Motion aufgefordert, sich für eine Anpassung der Konvention sowie für eine
kindergerechte Handhabung der bestehenden Normen einzusetzen. Die Motion wurde
nun auch vom Ständerat überwiesen. 88

MOTION
DATUM: 03.03.2004
MARIANNE BENTELI

Auf Antrag des Bundesrates überwies der Nationalrat eine Motion Vermot (sp, BE) als
Postulat. Es verlangt von der Regierung, in Anwendung des Haager Übereinkommens
über internationale Kindsentführungen die betroffenen Kinder und ihre gefährdeten
Elternteile effektiver zu schützen, insbesondere durch eine unentgeltliche
Rechtsvertretung. 89

MOTION
DATUM: 11.11.2005
MAGDALENA BERNATH

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Im Rahmen des alljährlichen Bundesratsberichts über die Motionen und Postulate der
gesetzgebenden Räte (BRG 18.006) wurde auch die Motion Streiff-Feller (evp, BE) zur
verstärkten Thematisierung der Religionsfreiheit angesprochen. Da der Vorstoss auch
zwei Jahre nach dessen Überweisung noch nicht erfüllt war, erläuterte der Bundesrat
im Kapitel II des Berichts der zuständigen Kommission (APK-SR) den Realisierungsstand
der Motion. Im internationalen Kontext habe sich die Schweiz aktiv an den Arbeiten der
UNO beteiligt, indem sie diverse themenspezifische Resolutionen mitverhandelt,
mitunterzeichnet und verabschiedet habe. Des Weiteren habe sie an interaktiven
Dialogen mit Sonderberichterstattern zur Religions- und Glaubensfreiheit sowie an
internationalen Symposien gegen religiöse Intoleranz teilgenommen. Seit März 2017
habe die Schweiz den Vorsitz der «International Holocaust Remembrance Alliance»
inne und unterstütze in diesem Rahmen die Förderung der Geschichtsforschung und
des Unterrichts über den Holocaust in den Mitgliedsländern. Gedanken-, Gewissens-
und Religionsfreiheit seien in bilateralen Gesprächen mit diversen Ländern, die
religiöse Toleranz im Rahmen der ersten politischen Konsultation mit der Organisation
für islamische Kooperation thematisiert worden. 90

MOTION
DATUM: 02.03.2018
MELIKE GÖKCE

Die Motion Streiff-Feller (evp, BE) zur verstärkten Thematisierung der Religionsfreiheit
war auch 2018 noch nicht erfüllt worden, weshalb der Bundesrat neuerlich im Rahmen
des Berichts über die Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte (BRG 19.006)
eine Erläuterung des Realisierungsstandes zuhanden der zuständigen Kommission (APK-
SR) anführte. Wie bereits in den Vorjahren habe die Schweiz sich auch 2018 an
Verhandlungen und Unterzeichnungen von themenspezifischen UNO-Resolutionen
beteiligt. Im Juli habe sie an der erstmals stattfindenden Ministertagung zur Förderung
der Religionsfreiheit in Washington teilgenommen, zu der der US-Staatssekretär Mike
Pompeo eingeladen hatte. Des Weiteren habe sich die Schweiz aktiv an den OSZE-
Vorsitzkonferenzen zur Bekämpfung von Antisemitismus sowie Intoleranz und
Diskriminierung in Rom beteiligt und ihr Engagement im Rahmen ihres Vorsitzes der
«International Holocaust Remembrance Alliance» fortgesetzt, indem sie die Ausstellung
«The Last Swiss Holocaust Survivors» durchgeführt, Diskussionen organisiert und an
Konferenzen teilgenommen habe. Auch habe man neuerlich bilaterale Gespräche zur
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit geführt und im Rahmen der Konsultation
mit der Organisation für islamische Kooperation die religiöse Toleranz thematisiert. 91

MOTION
DATUM: 08.03.2019
MELIKE GÖKCE
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Medien

Neue Medien

In der Frühjahrssession hiess der Nationalrat eine Motion Glanzmann-Hunkeler (cvp,
LU) gut, mit welcher der Bundesrat verpflichtet werden soll, unverzüglich das
Ratifikationsverfahren zur Cybercrime-Konvention des Europarats einzuleiten. Zudem
wurde die Frist für eine parlamentarische Initiative Aeppli Wartmann (sp, ZH; Pa.Iv.
02.452) bis zur Frühjahrssession 2010 verlängert. Dieser Vorstoss zielt auf eine
Verbesserung der Strafverfolgung im Bereich der Internetkriminalität. 92

MOTION
DATUM: 20.03.2008
ANDREA MOSIMANN

Der Ständerat nahm eine vom Nationalrat im Vorjahr überwiesene Motion Glanzmann-
Hunkeler (cvp, LU) an, welche den Bundesrat auffordert, das Ratifikationsverfahren zur
Cybercrime-Konvention des Europarates unverzüglich aufzunehmen. 93

MOTION
DATUM: 23.09.2009
SABINE HOHL
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